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Karben, 23.06.2022 
 

Federführung: Fachbereich 1 Zentrale Dienste, 
Öffentlichkeitsarbeit 

Vorlagen-Nummer: 
FB 1/426/2021-2026 

AZ.:  

Bearbeiter: Theresa Heß 

Verfasser    

 
 

Beratungsfolge Termin  

Stadtverordnetenversammlung 07.07.2022  

 
 
 
Gegenstand der Vorlage 
Wahl eines/einer stv. Stadtverordnetenvorstehers/in 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Die Stadtverordnetenversammlung wählt ________________ zur/zum stellv. 
Stadtverordnetenvorsteher/in. 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
In der Stadtverordnetenversammlung am 05.05.2022 wurde Stadtverordneter Kai 
Uwe Fischer (CDU) zum Stadtverordnetenvorsteher gewählt. 
 
Herr Fischer war bisher stv. Stadtverordnetenvorsteher, so dass diese Funktion 
nachzuwählen ist. 
 
In der konstituierenden Sitzung am 23.04.2021 wurde dazu beschlossen: 
 
Es besteht Einvernehmen, dass bei Ausscheiden eines der Gewählten ein 
Nachrücken entsprechend der Fraktionszugehörigkeit erfolgt und die davon 
betroffene Fraktion ein Vorschlagsrecht hat und die Nachfolgerin bzw. den 
Nachfolger benennen kann. 
 
 
 
Finanzierung:  

 
Finanzielle Auswirkungen:   € 
 

HH 2022  Produkt:  

Bisher 
angeordnet 
und beauftragt 

 Kostenstelle: 
Sachkonto: 

 

Noch 
verfügbar 

 I-Nr  
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Sofern der Planansatz überschritten wird, ist unter Sachverhalt bzw. Begründung ein 
Deckungsvorschlag anzugeben 

Bei Aufträgen ab 10.000 € ist das Formular “Erfassung Bestellungen / Aufträge” 
beizulegen (gilt nicht für Eigenbetriebe). 

Bei Aufträgen ab 50.000 € ist das Formular „Folgekostenberechnung“ beizulegen. 

 
Darstellung der Folgekosten: 
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
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Karben, 23.06.2022 
 

Federführung: Fachbereich 7 Soziales, Senioren, 
Jugend, Kultur und Sport 

Vorlagen-Nummer: 
FB 7/461/2021-2026 

AZ.:  

Bearbeiter: Susanne Schubert 

Verfasser    

 
 

Beratungsfolge Termin  

Magistrat   
Ausschuss für Jugend, Soziales 
und Kultur 

  

Stadtverordnetenversammlung   

 
 
 
Gegenstand der Vorlage 
Satzung für die Wahl und die Aufgaben für ehrenamtliche Beauftragte für die 
Belange von Menschen mit Behinderungen 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Karben beschließt die mit der 
Einladung übersandte Satzung für die Wahl und die Aufgaben für ehrenamtliche 
Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen. 
 
 
Sachverhalt: 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Karben beschloss in ihrer 5. Sitzung am 
28.10.2021 den Magistrat mit der Erarbeitung einer Satzung zu beauftragen, mit der 
die Wahl sowie die Aufgaben für ehrenamtliche Beauftragte für die Belange von 
Menschen mit Behinderungen in Karben geregelt wird. 
 
 
Finanzierung:  

 
Finanzielle Auswirkungen:   € 
 

HH 2022  Produkt:  

Bisher 
angeordnet 
und beauftragt 

 Kostenstelle: 
Sachkonto: 

 

Noch 
verfügbar 

 I-Nr  

 

Sofern der Planansatz überschritten wird, ist unter Sachverhalt bzw. Begründung ein 
Deckungsvorschlag anzugeben 

Bei Aufträgen ab 10.000 € ist das Formular “Erfassung Bestellungen / Aufträge” 
beizulegen (gilt nicht für Eigenbetriebe). 

Bei Aufträgen ab 50.000 € ist das Formular „Folgekostenberechnung“ beizulegen. 
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Darstellung der Folgekosten: 
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 

Satzung für die Wahl und die Aufgaben für ehrenamtliche Beauftragte für die Belange von 

Menschen mit Behinderungen 

 
 
 
 
 



Satzung für die Wahl und die Aufgaben  

für ehrenamtliche Beauftragte 

für die Belange von Menschen mit Behinderung der Stadt Karben 

 

 

Gemäß § 5 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 

07.03.2005 (GVBl I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.05.2020 

(GVBl. Nr. 26, S.318), sowie Artikel 2 und 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 i. V. m. Artikel 3, 

Abs. 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, beschließt die 

Stadtverordnetenversammlung am 07.07.2022 diese Satzung für die Wahl und die Aufgaben  

für ehrenamtliche Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung der Stadt 

Karben. 

 

 

Präambel 

Um die im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland festgeschriebenen Rechte von 

Menschen mit Behinderungen, sowie den Anforderungen der UN Behindertenrechts-

Konvention zu verwirklichen, beschließt die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Karben 

eine/n bzw. mehrere ehrenamtliche/n Beauftragte/n für die Belange von Menschen mit 

Behinderung zu wählen und dessen/deren Aufgabengebiet festzulegen.  

Das Ziel seiner/ihrer Tätigkeit ist es, die Verwirklichung der gleichberechtigten Teilhabe in 

allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu sichern und die Schwierigkeiten der 

Lebensführung von Menschen mit Behinderung zu beseitigen. 

 

 

§1 Voraussetzungen für die Tätigkeit 

 

1) Der/Die Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung sollte direkt oder 

indirekt von der Situation behinderter Menschen betroffen und sachkundig sein. 

 

2) Zu Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung kann nur bestellt 

werden, wer seinen Erstwohnsitz in Karben hat. 

 

3) Er/Sie darf nicht Mitglied eines politischen Gremiums der Stadt Karben sein. 

 

 

 § 2 Wahlverfahren und Dauer der Amtszeit  

 

1) Die Stadtverordnetenversammlung wählt auf Vorschlag des Magistrats oder einer im 

Stadtparlament vertretenden Fraktion für die Dauer von 5 Jahren gem. § 55 HGO 

eine/n oder maximal zwei Beauftragte. 

 

2) Das Wahlverfahren erfolgt gem. § 55 HGO  

 

3) Die Amtsdauer beträgt 5 Jahre ab Datum der Wahl. Eine Wiederwahl ist zulässig. 
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§ 3 Aufgaben  
 

 

Der/Die Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung nimmt die Interessen 

behinderter Menschen in allen Lebensbereichen wahr.  

Er/Sie ist weder an Weisungen politischer Vertreter noch sonstiger Institutionen gebunden.  

Soweit notwendig erfolgt eine intensive Zusammenarbeit mit dem Magistrat der Stadt 

Karben, den örtlichen Organisationen und Verbänden (bspw. VdK) und dem 

Behindertenbeirat des Wetteraukreises sowie mit allen in der Behindertenarbeit tätigen 

Diensten, Organisationen, Verbänden und staatlichen Stellen. 

Aufgaben sind u. a.:  

• Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen für Menschen mit und ohne 

Behinderungen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens.  

• Beratung beim behindertengerechten Bauen und Wohnen  

• Verbesserung der Situation von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in 

Kindertagesstätten und Schulen  

• Einbringung der Interessen von Menschen mit Behinderung in 

Verkehrsangelegenheiten, insbesondere im Bereich der Verkehrsplanung, der 

Stadtplanung sowie des ÖPNV 

• Integration von Menschen mit Behinderung in die Kultur-, Sport- und Freizeitangebote 

• Zusammenarbeit und Informationsaustausch mit Vereinen und Verbänden sowie mit 

ambulanten Hilfsorganisationen  

• Vermittlung von Ansprechpartnern bei Beratungsbedarf  

• Abhaltung einer regelmäßigen Sprechstunde  

• Vertrauliche Entgegennahme und Bearbeitung von Anliegen und Beschwerden 

persönlicher oder allgemeiner Natur in behindertenspezifischen Fragen  

• Presse und Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung 

• Erstellung eines jährlichen Tätigkeitsbericht inklusive Einschätzung zur Lage der 

Menschen mit Behinderung in Karben schriftlich oder mündlich an die 

Stadtverordnetenversammlung  

 

 

§ 4 Mitwirkung  

 

Der/Die Beauftragte/n für die Belange von Menschen mit Behinderung berät/beraten den 

Magistrat, die Stadtverordnetenversammlung sowie die Ausschüsse in allen Fragen, die die 

Menschen mit Behinderungen allgemein betreffen und die zum eigenen Wirkungskreis der 

Kommune gehören, durch Anregungen, Empfehlungen und Stellungnahmen. 

Er/Sie ist berechtigt, jederzeit Nachfragen an die zuständigen städtischen Dezernenten zu 

richten. 

 

§5 Verwaltungshilfe 

Die Stadt Karben stellt dem/der Beauftragten für die Belange von Menschen mit 

Behinderung die für seine Tätigkeit notwendigen Mittel im Rahmen der Etataufstellung zur 

Verfügung.  

Hierzu gehören die Überlassung geeigneter Arbeitsmittel/-möglichkeiten und die 

Beschaffung von fachbezogenen Zeitschriften, Büchern und sonstigem Informationsmaterial 

sowie ggf. erforderliche Fortbildungen. 

 

  



§6 Aufwandsentschädigung 

 

Im Rahmen seiner/ihrer Tätigkeit ist er/sie bezüglich seiner/ihrer persönlichen Rechte und 

Pflichten den ehrenamtlichen Stadtverordneten gleichgestellt.  

 

Dies gilt z.B. für die Erstattung seiner Auslagen und Kosten sowie die Absicherung in allen 

versicherungsrechtlichen Fragen.  

 

Die Höhe der regelmäßigen Aufwandsentschädigung entspricht der eines/einer 

Fraktionsvorsitzenden.    

 

 

 

§ 7 In-Kraft-Treten  

 

Die Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft. 

 

 

Karben den ____________ 2022 

 

 

 

Magistrat der Stadt Karben 

gez. Guido Rahn Bürgermeister 
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Karben, 23.06.2022 
 

Federführung: Fachbereich 6 Stadtpolizei, Brand- 
und Katastrophenschutz 

Vorlagen-Nummer: 
FB 6/215/2021-2026 

AZ.: I/6/100.42/1 

Bearbeiter: Manuel Peña Bermúdez 

Verfasser    

 
 

Beratungsfolge Termin  

Magistrat 04.04.2022  
Haupt- und Finanzausschuss   
Stadtverordnetenversammlung   

 
 
 
Gegenstand der Vorlage 
Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Karben 
über die Einschränkungen des Verbrauchs von Trinkwasser 
bei Notständen in der Wasserversorgung 
 
Beschluss: 
 
Die Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Karben über die Einschränkungen des 
Verbrauchs von Trinkwasser bei Notständen in der Wasserversorgung wird 
beschlossen. 
 
 
Sachverhalt: 

 
Nach den sehr niederschlagsarmen Jahren 2018 bis 2020 haben sich mancherorts 
sehr niedrige Grundwasserstände eingespielt, welche sich trotz dieses trüben, 
verregneten Sommers nicht wieder auf einen mittleren Grundwasserhorizont 
angereichert haben.  
 
Die OVAG hat aus diesem Grund bereits zu Anfang des Jahres 2021 eine 
sogenannte Wasserampel eingeführt.  
 
Aus diesem Grund ist es erforderlich, dass für den Notstand in der 
Wasserversorgung eine Gefahrenabwehrverordnung existiert, welche in diesen 
Notsituationen greift. 
 
 
Finanzierung:  
 
Finanzielle Auswirkungen: Keine € 
 

HH 2021  Produkt:  

Bisher 
angeordnet 
und beauftragt 

 Kostenstelle: 
Sachkonto: 
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Noch 
verfügbar 

 I-Nr  

 

Sofern der Planansatz überschritten wird, ist unter Sachverhalt bzw. Begründung ein 
Deckungsvorschlag anzugeben 

Bei Aufträgen ab 10.000 € ist das Formular “Erfassung Bestellungen / Aufträge” 
beizulegen (gilt nicht für Eigenbetriebe). 

Bei Aufträgen ab 50.000 € ist das Formular „Folgekostenberechnung“ beizulegen. 

 
Darstellung der Folgekosten: 
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Karben über die Einschränkungen des 
Verbrauchs von Trinkwasser bei Notständen in der Wasserversorgung 
 
 
 
 
 



Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Karben 
über die Einschränkungen des Verbrauchs von Trinkwasser 

bei Notständen in der Wasserversorgung 
 

Auf Grund der §§ 71, 74 und 77 Abs. 1 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung (HSOG) in der Fassung vom 14. Januar 2005 (GVBl. I, S. 14), zuletzt geändert durch 

Artikel 10 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Karben in ihrer Sitzung am XX.XX.XXXX die folgende Gefahrenabwehrverordnung beschlossen: 

 
 
 

§ 1 Geltungsbereich, Definition Trinkwassernotstand 
 
 

(1) Diese Gefahrenabwehrverordnung gilt für das Gebiet der Stadt Karben. 
 
 

(2) Ein Trinkwassernotstand liegt vor, wenn die Versorgung mit Trinkwasser 
f ü r  d a s  Stadtgebietes oder eines Teilgebietes gefährdet ist.  

 

 

Um abgestufte Maßnahmen einzuleiten werden 2 Stufen festgelegt: 
 

 Warnstufe Gelb 
 

Dies ist insbesondere der Fall, wenn das durch die Stadtwerke Karben zur 
Verfügung gestellte Wasser zur Wasserversorgung des Stadtgebietes oder 
eines Teilgebietes voraussichtlich nicht ausreicht oder bei unveränderten 
Verbrauchsrelationen in naher Zukunft nicht mehr ausreichen wird. 

 

 Warnstufe Rot 
 

Die Warnstufe ROT ist immer dann gegeben, wenn die 
Trinkwasserversorgung effektiv nicht mehr sichergestellt ist  bzw. werden 
kann, bspw. durch Liefereinschränkungen oder extrem hohe Verbräuche die 
durch die täglichen Liefermengen nicht mehr dargestellt werden können. 
 

 
(3) Beginn und Ende der jeweiligen Stufe des Trinkwassernotstandes sowie der 

Bereich des Notstandgebietes werden durch die Bürgermeisterin / den 
Bürgermeister oder durch eine für diese Aufgabe als Vertretung benannte 
Person festgestellt. 

 
 

(4) Die öffentliche Bekanntmachung dieser Feststellung erfolgt nach der 
Hauptsatzung. Kann die in der Hauptsatzung vorgeschriebene 
Bekanntmachungsform in Eilfällen wegen eines Naturereignisses oder anderer 
unabwendbarer Zufälle nicht angewandt werden, so genügt jede andere Art 
der Bekanntmachung. Sofern sie nicht durch Zeitablauf gegenstandslos 
geworden ist, ist die Bekanntmachung in der durch die Hauptsatzung 
vorgeschriebenen Form unverzüglich nachzuholen. 
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§ 2 Verbote 

 
(1) Während des Trinkwassernotstandes (ab Stufe gelb)  ist es verboten: 

 
1. Wasser aus öffentlichen Trinkwasserleitungen aufzuspeichern. 

oder 

2. Wasser aus öffentlichen Trinkwasserleitungen für folgende Zwecke zu 
verwenden: 

 

a) zum Beregnen von Hof-, Straßen-, Weg-, Rasen- und 
Grünflächen, Parkanlagen, Spiel- und Sportplätzen, Terrassen, 
Dächern, Wänden, Anlagen und Bauwerken; 

b) zum Betreiben von künstlichen Springbrunnen, 
Wasserspielanlagen, Wasserbecken, privaten Schwimmbecken 
und ähnlichen Einrichtungen; 

c) zum Kühlen und/oder Reinigen von Anlagen und 
Anlagenteilen am fließenden Wasserstrahl oder durch Berieseln 
sowie zum Betrieb von Klimaanlagen; 

d) zum gewerblichen oder privaten Waschen von 
Fahrzeugen aller Art, sofern die Anlage über keine 
Wasseraufbereitung und Kreislaufnutzung verfügt; 

e) zum Berieseln von Baustellen (beispielsweise 
Abbrucharbeiten), um Staub niederzuhalten; 

f) zum Befüllen von Zisternen oder Teichen; 
 

soweit dies nicht aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
erforderlich ist. 
 

(2) Während des Trinkwassernotstandes (ab Stufe ROT)  ist es 
zusätzlich verboten Wasser aus öffentlichen Trinkwasserleitungen für 
folgende Zwecke zu verwenden: 

zum Beregnen, Berieseln, Bewässern und Begießen  

 von landwirtschaftlich genutzten Flächen oder 

 forstwirtschaftlich´genutzten Flächen oder 

 gärtnerisch zur Lebensmittelerzeugung genutzten Flächen (Nutzgärten und 
Kleingärten) 

 
 

(3) Krankenhäusern, Kur- und Pflegeanstalten, medizinischen Bädern und 
Untersuchungsstellen ist die Wasserentnahme im Umfang erlaubt, wie es zur 
ordnungsgemäßen Aufrechterhaltung des Betriebes erforderlich ist. 

 
(4) Für Gewerbebetriebe finden die Bestimmungen des Abs. 1 Nr. 2 a) keine 

Anwendung, wenn und soweit die Wasserentnahme zur unmittelbaren 
Aufrechterhaltung des Betriebes dringend erforderlich ist. 



§ 3 Sonstige Verpflichtungen 
 
Während des Trinkwassernotstandes sind die Benutzer von öffentlichen 
Trinkwasserversorgungsanlagen verpflichtet, schadhafte Stellen an ihren 
Wasserversorgungsanlagen unverzüglich zu beseitigen. Sie haben die notwendigen 
Vorkehrungen zu treffen, damit kein Schmutzwasser in die Wasserleitung eindringen 
kann. Insbesondere sind Schläuche, die an einer Wasserleitung angeschlossen sind, 
für die Dauer des Trinkwassernotstandes zu entfernen. 

 

§ 4 Sperrzeiten 
 
Die Bürgermeisterin / der Bürgermeister oder die nach § 1 Abs. 3 dieser 
Gefahrenabwehrverordnung benannte Person kann, wenn es zum Wohle der 
Allgemeinheit notwendig ist, Sperrzeiten anordnen. Während der Sperrzeiten dürfen 
Wasserhähne nicht geöffnet werden. Die Bekanntmachung der Anordnung von 
Sperrzeiten erfolgt nach § 1 Abs. 4 dieser Gefahrenabwehrverordnung. 

 
 

§ 5 Befreiungen 
 
Die Bürgermeisterin / der Bürgermeister oder die nach § 1 Abs. 3 dieser 
Gefahrenabwehrverordnung benannte Person kann bei Vorliegen eines öffentlichen 
Bedürfnisses oder besonderer dringender Umstände von den Verboten dieser 
Verordnung allgemein oder im Einzelfall Befreiungen erteilen. Eine allgemeine 
Befreiung ist gemäß § 1 Abs. 4 dieser Gefahrenabwehrverordnung 
bekanntzumachen. 

 
§ 6 Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 77 Abs. 1 HSOG handelt, wer vorsätzlich oder 

fahrlässig: 

1. entgegen § 2 Abs. 1 Nr. 1a) Wasser aus öffentlichen 
Trinkwasserleitungen verschwendet; 

2. entgegen § 2 Abs. 1 Nr. 1b) Wasser aus öffentlichen 
Trinkwasserleitungen aufspeichert; 

3. entgegen § 2 Abs. 1 Nr. 2a) Wasser aus öffentlichen 
Trinkwasserleitungen zum Beregnen, Berieseln, Bewässern und 
Begießen von landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch 
genutzten Flächen, Gärten und Kleingärten verwendet; 

4. entgegen § 2 Abs. 1 Nr. 2b) Wasser aus öffentlichen 
Trinkwasserleitungen zum Beregnen von Hof-, Straßen-, Weg-, Rasen- 
und Grünflächen, Parkanlagen, Spiel- und Sportplätzen, Terrassen, 
Dächern, Wänden, Anlagen und Bauwerken verwendet; 

5. entgegen § 2 Abs. 1 Nr. 2 c) Wasser aus öffentlichen 
Trinkwasserleitungen zum Betreiben von künstlichen Springbrunnen, 
Wasserspielanlagen, Wasserbecken, privaten Schwimmbecken und 
ähnlichen Einrichtungen verwendet; 

6. entgegen § 2 Abs. 1 Nr. 2 d) Wasser aus öffentlichen 
Trinkwasserleitungen zum Kühlen und/oder Reinigen von Anlagen und 
Anlagenteilen am fließenden Wasserstrahl oder durch Berieseln sowie 
zum Betrieb von Klimaanlagen verwendet; 



7. entgegen § 2 Abs. 1 Nr. 2 e) Wasser aus öffentlichen 
Trinkwasserleitungen zum gewerblichen oder privaten Waschen von 
Fahrzeugen aller Art, sofern die Anlage über keine Wasseraufbereitung 
und Kreislaufnutzung verfügt, verwendet; 

 
8. entgegen § 2 Abs. 1 Nr. 2 f) Wasser aus öffentlichen 

Trinkwasserleitungen zum Berieseln von Baustellen (beispielsweise 
Abbrucharbeiten), um Staub niederzuhalten, verwendet; 

 
9. entgegen § 2 Abs. 1 Nr. 2 g) Wasser aus öffentlichen 

Trinkwasserleitungen zum Befüllen von Zisternen oder Teichen 
verwendet; 

 
10. entgegen § 3 als Benutzer von öffentlichen 

Trinkwasserversorgungsanlagen schadhafte Stellen an seinen 
Wasserversorgungsanlagen nicht unverzüglich beseitigt, nicht die 
notwendigen Vorkehrungen trifft, damit kein Schmutzwasser in die 
Wasserleitung eindringen kann oder Schläuche, die an einer 
Wasserleitung angeschlossen sind, nicht entfernt; 

 
11. entgegen § 4 während einer angeordneten Sperrzeit die Wasserhähne 

nicht geschlossen hält. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 77 Abs. 2 HSOG in Verbindung mit § 17 

des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) mit einer Geldbuße bis zu 
5.000,00 Euro für jeden Fall der Zuwiderhandlung geahndet werden. 

 
(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 77 Abs. 3 HSOG i.V.m. § 36 Abs. 1 Nr. 1 

OWiG ist die Bürgermeisterin / der Bürgermeister der Stadt Karben als örtliche 
Ordnungsbehörde. 

 
§ 7 Geltungsdauer 

 
Diese Gefahrenabwehrverordnung tritt 10 Jahre nach ihrem In-Kraft-Treten außer 
Kraft, sofern sie nicht zuvor aufgehoben oder mit einer geringeren Geltungsdauer 
versehen wird. 

 
§ 8 Inkrafttreten 

 
Diese Gefahrenabwehrverordnung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen 

Bekanntmachung in Kraft. 

 

 
Karben, den XX.XX.XXXX 

 
 
 

Guido Rahn 

Bürgermeister 
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Karben, 23.06.2022 
 

Federführung: Fachbereich 2 Finanzen 
Vorlagen-Nummer: 
FB 2/406/2021-2026 

AZ.:  

Bearbeiter: Peter Dahlheimer 

Verfasser Peter Dahlheimer  

 
 

Beratungsfolge Termin  

Magistrat 20.06.2022  
Haupt- und Finanzausschuss 06.07.2022  
Stadtverordnetenversammlung 07.07.2022  

 
 
 
Gegenstand der Vorlage 
Budget-Überschreitungen in der Ergebnisrechnung der Jahre 2018 bis 2020 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die in der Anlage aufgeführten Mehrausgaben bei den Budgets des 
Ergebnishaushalts in Höhe von 
 
341.168,82 € für das Jahr 2018, 
davon für 
FB 02 FINANZEN    154.031,38 € (wg. höherer Umlagen) 
FB 04 KINDERBETREUUNG  146.030,75 € (wg. höherer Zahlungen an nichtstädt. 

Betreuungseinrichtungen) 
FB 06 STADTPOLIZEI, BRANDSCHUTZ 41.106,69 € (wg. PK StaBI, höherer Ausrüstungs- und 

Materialkosten) 

 
155.476,58 € für das Jahr 2019,  
davon für 
FB 05 STADTPLANUNG, BAUEN, UMWELT 37.435,93 € (wg. Verlustausgl. HFZB) 
FB 06 STADTPOLIZEI, BRANDSCHUTZ 118.040,65 € (wg. Renov. Büro im Bauhof, ext. 

Streifendienst, PK StaBI, höherer Kfz-Instandhaltungs- und Ausrüstungskosten) 

 
und 
139.072,47 € für das Jahr 2020  
davon für 
FB 04 KINDERBETREUUNG  139.072,47 € (wg. höherer Zahlungen an nichtstädt. 

Betreuungseinrichtungen) 
 
werden genehmigt. 
 
Die Deckung ist gewährleistet jeweils durch Minderausgaben bei anderen Budgets.  
 
 
Sachverhalt: 

 
Überschreitungen (über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) 
über 25.000 € (2018 + 2019) bzw. 50.000 € (ab 2020) sind von der 
Stadtverordnetenversammlung zu beschließen.  
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Bei den Auszahlungen für Investitionen wurden diese  bereits im Rahmen der 
Jahresabschlussarbeiten von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen (am 
7.6.2019 für 2018, am 30.10.2020 für 2019 und am 8.7.2021 für 2020). 
 
Bei den Budgets des Ergebnishaushalts sind Mehraufwendungen in den Jahren 
2018 bis 2020 in der im Beschluss genannten Höhe entstanden.  
 
Sie sind unkritisch und durch Minderausgaben bei anderen Budgets gedeckt.  
 
.  
 
Finanzierung:  

 
Finanzielle Auswirkungen:   € 
 

HH 2022  Produkt:  

Bisher 
angeordnet 
und beauftragt 

 Kostenstelle: 
Sachkonto: 

 

Noch 
verfügbar 

 I-Nr  

 

Sofern der Planansatz überschritten wird, ist unter Sachverhalt bzw. Begründung ein 
Deckungsvorschlag anzugeben 

Bei Aufträgen ab 10.000 € ist das Formular “Erfassung Bestellungen / Aufträge” 
beizulegen (gilt nicht für Eigenbetriebe). 

Bei Aufträgen ab 50.000 € ist das Formular „Folgekostenberechnung“ beizulegen. 

 
Darstellung der Folgekosten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
Budget-Überschreitungen Mittelprüfung Ergebnisrechnung 2018 

Budget-Überschreitungen Mittelprüfung Ergebnisrechnung 2019 

Budget-Überschreitungen Mittelprüfung Ergebnisrechnung 2020 
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Karben, 23.06.2022 
 

Federführung: Fachbereich 2 Finanzen 
Vorlagen-Nummer: 
FB 2/481/2021-2026 

AZ.:  

Bearbeiter: Peter Dahlheimer 

Verfasser Peter Dahlheimer  

 
 

Beratungsfolge Termin  

Magistrat 27.06.2022  
Haupt- und Finanzausschuss 06.07.2022  
Stadtverordnetenversammlung 07.07.2022  

 
 
 
Gegenstand der Vorlage 
Übertragung von Haushaltsresten aus dem Jahr 2021 in das Jahr 2022 und investive 
Überschreitungen 2021 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Die Übertragung der in der beiliegenden Aufstellung aufgelisteten investiven 
Haushalts-Ausgabe- Reste aus dem Jahr 2021 in das Jahr 2022 wird beschlossen. 
 
Die sich aus der beiliegenden Aufstellung ergebenden investiven Überschreitungen 
des Jahres 2021 werden mit den dazugehörigen Deckungsvorschlägen beschlossen.  
 
Sachverhalt: 

 
Gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren 
Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre 
nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in einen 
wesentlichen Teilen benutzt werden kann.  
 
Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für 
Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres 
verfügbar. 
 
In der beiliegenden Auflistung werden im Haushaltsjahr 2021 nicht verbrauchte Mittel 
für investive Maßnahmen als Haushalt-Ausgabe-Reste (HAR) zur Übertragung in das 
Haushaltsjahr 2022 vorgeschlagen.  
 
Gleichzeitig werden im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Jahresabschluss 2021 
hier jedoch auch Mittelüberschreitungen festgestellt deren Deckung gewährleistet ist. 
Einerseits durch die in der Haushaltssatzung (HHS) festgelegten Deckungskreise 
(Anlage 3 zu § 9 HHS) oder durch Minderauszahlungen bei der vorgeschlagenen 
Investitions-Nummer.  
 
Finanzierung:  

TOP 7TOP 7
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Finanzielle Auswirkungen:   € 
 

HH 2022  Produkt:  

Bisher 
angeordnet 
und beauftragt 

 Kostenstelle: 
Sachkonto: 

 

Noch 
verfügbar 

 I-Nr  

 

Sofern der Planansatz überschritten wird, ist unter Sachverhalt bzw. Begründung ein 
Deckungsvorschlag anzugeben 

Bei Aufträgen ab 10.000 € ist das Formular “Erfassung Bestellungen / Aufträge” 
beizulegen (gilt nicht für Eigenbetriebe). 

Bei Aufträgen ab 50.000 € ist das Formular „Folgekostenberechnung“ beizulegen. 

 
Darstellung der Folgekosten: 
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
Übertragungen und Überschreitungen 2021 
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Karben, 23.06.2022 
 

Federführung: Eigenbetrieb 2 Kommunales 
Immobilienmanagement (KIM) 

Vorlagen-Nummer: 
E 2/484/2021-2026 

AZ.:  

Bearbeiter: Nermin Bargello 

Verfasser Nermin Bargello  

 
 

Beratungsfolge Termin  

Betriebskommission des 
Eigenbetriebes Kommunales 
Immobilienmanagement (KIM) 

28.06.2022  

Magistrat   
Haupt- und Finanzausschuss   
Stadtverordnetenversammlung 07.07.2022  

 
 
 
Gegenstand der Vorlage 
Beauftragung P&P: Jahresabschlussprüfung 2021 
 
Beschluss: 
 
Die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Dr. Penné & Pabst 
Treuhand GmbH wird zum Prüfer des Jahresabschlusses 2021 des Eigenbetriebes 
KIM bestellt. 
  
 
Sachverhalt : 

 
Nachdem in den letzten Jahren (seit 2016) die Jahresabschlussprüfungen durch die 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Dr. Penné & Pabst Treuhand 
GmbH durchgeführt wurden, soll dieses Unternehmen auch für das Jahr 2021 
beauftragt werden. 
 
Das Angebot für 2021 belief sich auf 5.500 € + Mwst.  
 
Der Preis für den JA 2020 waren 5.000 € + Mwst.  
 
 
 
Finanzierung: 
  
Finanzielle Auswirkungen:  5.500 zzgl. 19% UST. € 
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Darstellung der Folgekosten: 
 
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 

- keine 
 
 
 
 
 

HH 2021  Produkt:  

Bisher angeordnet 
und beauftragt 

 Kostenstelle: 
Sachkonto: 

 

Noch verfügbar  I-Nr  

 

Sofern der Planansatz überschritten wird, ist unter Sachverhalt bzw. Begründung ein 
Deckungsvorschlag anzugeben 

Bei Aufträgen ab 10.000 € ist das Formular “Erfassung Bestellungen / Aufträge” 
beizulegen (gilt nicht für Eigenbetriebe). 

Bei Aufträgen ab 50.000 € ist das Formular “Folgekostenberechnung“ beizulegen. 
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Karben, 23.06.2022 
 

Federführung: Eigenbetrieb 2 Kommunales 
Immobilienmanagement (KIM) 

Vorlagen-Nummer: 
E 2/487/2021-2026 

AZ.:  

Bearbeiter: Nermin Bargello 

Verfasser Nermin Bargello  

 
 

Beratungsfolge Termin  

Betriebskommission des 
Eigenbetriebes Kommunales 
Immobilienmanagement (KIM) 

28.06.2022  

Magistrat   
Haupt- und Finanzausschuss 06.07.2022  
Stadtverordnetenversammlung 07.07.2022  

 
 
 
Gegenstand der Vorlage 
Feststellung Jahresabschluss 2020 
 
Beschluss: 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht zum 31.12.2020 werden festgestellt. 
 
Der Jahresverlust 2020 von EUR 78.114,31 wird auf neue Rechnung vorgetragen.  
auf neue Rechnung vorzutragen.  
 
Der Bilanzgewinn beträgt per 31.12.2020 somit 2.223.340,53 EURO 
Die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von EUR 142.428 Euro wird aus dem 
Bilanzgewinn bedient. 
 
  
 
Sachverhalt : 

 
Hintergrundinfo zum WiPlan 2020 bzw. Bilanz 2020: 
 
In 2020 waren im Vergleich zum Vorjahr für Instandhaltungsmaßnahmen 100.00 
Euro mehr geplant, so dass der Wirtschaftsplan mit einem Minus von rd. 40.000 Euro 
beschlossen wurde.  
 
Im Jahr 2020 waren dann zusätzlich geringere Umsatzerlöse wegen Corona in Höhe 
von rd. 43.000 Euro zu verzeichnen, so dass das geplante Ergebnis um gut 38.000 
Euro schlechter ausfiel. 
 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 erhielt von der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft P&P den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.  
 
Nach Überzeugung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft entspricht der 
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Jahresabschluss zum 31.12.2020 aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden 
landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der 
Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffen dar. 
 
 
Finanzierung: 
  
Finanzielle Auswirkungen:  € 
 

 
Darstellung der Folgekosten: 
 
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
Kopiervorlage Bericht JAP 2020 KIM-nach Prüfung P&P-14.03.2022 
 
 
 
 
 

HH 2020  Produkt:  

Bisher angeordnet 
und beauftragt 

 Kostenstelle: 
Sachkonto: 

 

Noch verfügbar  I-Nr  

 

Sofern der Planansatz überschritten wird, ist unter Sachverhalt bzw. Begründung ein 
Deckungsvorschlag anzugeben 

Bei Aufträgen ab 10.000 € ist das Formular “Erfassung Bestellungen / Aufträge” 
beizulegen (gilt nicht für Eigenbetriebe). 

Bei Aufträgen ab 50.000 € ist das Formular “Folgekostenberechnung“ beizulegen. 
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     Kommunales Immobilienmanagement

Eigenbetrieb der Stadt Karben
   

   Rathausplatz 1
 61184 Karben

  
  Bericht über die Prüfung des

   Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020

   und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2020
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A. Prüfungsauftrag

Die Betriebsleitung des

Eigenbetriebs

Kommunales Immobilienmanagement (KIM) 

- im Folgenden auch kurz "KIM" oder "Eigenbetrieb" genannt -

hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 unter Einbeziehung

der zugrunde lie genden Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

des Eigenbetriebs nach berufsüblichen Grundsätzen zu prüfen sowie über das Ergebnis

un se rer Prü fung schriftlich Bericht zu erstatten.

Dem Prüfungsauftrag lag der Beschluss aus der Sitzung der Betriebskommission des

Eigenbetriebs vom 27. Juli 2021 zu grun de, auf der wir als Ab schlus sprüfer ge wählt wur-

den. Wir ha ben den Auf trag mit Schrei ben vom 26. November 2021 an ge nommen.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die

an wendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Der Eigenbetrieb ist gemäß § 27 Abs. 2 EigBGes Hessen vom 9. Juni 1989 nach den

für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Bu ches des Handels-

ge setzbuches zu prüfen. Die §§ 316 ff. HGB werden analog ange wendet.

Bei unserer Prüfung waren auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG zu

beachten; wegen Einzelheiten siehe auch Abschnitt E. des Berichts.
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Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nach-

folgenden Bericht, der nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstat tung bei

Abschluss prüfungen (IDW PS 450 n. F.) erstellt wurde.

Der Bericht enthält in Abschnitt B. vorweg unsere Stellungnahme zur Lagebeurtei lung

durch die Betriebsleitung und Fest stellungen ge mäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB. Die Prü-

fungsdurch führung und die Prüfungsergebnisse sind in den Ab schnitten C. und D. im

Einzelnen dargestellt. In Abschnitt E. werden die Feststellun gen gemäß § 53 HGrG be-

schrieben. Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte Be stäti gungsvermerk

wird in Ab schnitt F. wiedergegeben.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz

(Anlage I), Ge winn- und Verlustrechnung (Anlage II) und Anhang (Anlage III), sowie den

geprüf ten La ge bericht (Anlage IV) beigefügt.

Die rechtlichen und steuerlichen Verhältnisse haben wir in den Anla gen V bis VI darge-

stellt. 

Auf die Prüfung nach § 53 HGrG gehen wir in Anlage VII des Berichts ein. Zusätzlich

haben wir in Anlage VIII eine Abweichungsanalyse dargestellt.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu

Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeine

Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsge sellschaften" vom

1. Januar 2017 zugrunde.
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B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung

Die Betriebsleitung hat im Lagebericht (Anlage IV) und im Jahresabschluss (Anlagen I

bis III), ins be sondere im Anhang, die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebs Kommu-

nales Immobilienmanagement (KIM) beur teilt.

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschlie ßen-

den Ausfüh rungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung im Jah res ab-

schluss und im Lagebericht Stellung. Dabei gehen wir ins beson dere auf die Beur teilung

des Fortbe stands und der zukünftigen Entwicklung des Eigenbetriebs un ter Be rück-

sichti gung des La geberichts ein. Unsere Stellungnahme geben wir auf grund un se rer ei-

ge nen Be urteilung der Lage des Eigenbetriebs ab, die wir im Rah men un serer Prü fung

des Jah res abschlus ses und des Lageberichts gewonnen ha ben.

Allgemein

Der Eigenbetrieb Kommunales Immobilienmanagement Karben soll die bedarfsgerech-

te Ver sor gung der Or gani sa tions ein hei ten und Dienst stel len der Stadt Karben mit

Grund stü cken, Ge bäu den und Räum lich kei ten unter Be rück sichti gung des Bedarfs des

jewei li gen Nut zers so wie die Verwal tung und Verwer tung stadtei gener Immobilien si-

cherstellen. Ei ne wei te re Auf gabe ist der Be trieb so wie die Un terhal tung der städ tischen

Bür gerhäu ser und Mehr zweckhallen.

Ertragslage

Der Eigenbetrieb erzielte im Geschäftsjahr 2020 ein negatives Jahresergebnis in Höhe

von T€ 78,8. Dieses ist im Ver gleich zum Vor jahr um T€ 319,8 gesunken. 

Dem Anstieg der Betriebserträge um insgesamt T€ 70,2 im Vergleich zum Vor jahr ste-

hen ges tiegene Betriebsaufwendungen in Höhe von T€ 427,2 gegenüber. Neben dem

Per so nal aufwand (+T€ 112,0) stieg insbesondere der Materialauf wand (+T€ 212,6).

Hier kam es im We sentlichen zu hö heren Aufwendungen für Instandhaltungen. 
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Vermögens- und Finanzlage

Das Eigenkapital ist um T€ 378,8 auf T€ 15.328,7 gestiegen. Neben der Stammka pi ta-

ler hö hung (+T€ 600,0) kam es zu einem Jahresverlust (T€ 78,8) sowie einer Aus schüt-

tung der Ei genkapitalverzinsung (T€ 142,4).

Die Analyse der Finanzlage deckt sich mit unseren Einschätzungen. Die Liquidität 2.

Grades liegt bei 42,04 %. Dies ist als gering zu bezeichnen. 

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs ist geordnet.

Prognose, Chancen und Risiken

Für das Geschäftsjahr 2021 planen die Betriebsleiter mit einem positiven Jahresergeb-

nis sen.

Der Eigenbetrieb ist mit der Stadt Karben eng verbunden. Ein Überschuldungs- oder Li-

quiditätsrisiko besteht wegen der Verlustübernahmeverpflichtung und der Verpflichtung

zur Verfügungstellung ausreichender Kassenmittel (§ 11, 12 EigBG) nicht.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die

Beurteilung der Lage des Eigenbetriebs einschließlich der dargestellten Chancen und

Risiken der künfti gen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeur tei-

lung durch die Betriebsleitung ist dem Umfang nach angemessen und inhalt lich zu tref-

fend. Un se re Prü fung hat keine An haltspunkte dafür ergeben, dass der Fort be stand des

Kommunalen Immobilienmanagements (KIM) gefährdet wäre.
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II. Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB

Nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB ist hier einzugehen auf eventuelle Verstöße der gesetz-

lichen Vertreter oder der Arbeitnehmer gegen Gesetz oder Satzung. Diese umfassen

Täuschungen, Vermögensschädigungen und Verstöße gegen solche gesetzlichen Vor-

schriften, die sich nicht auf die Rechnungslegung beziehen.

Gemäß § 27 Abs. 3 EigBGes soll der Jahresabschluss innerhalb eines Jahres nach Ab-

lauf des Wirtschaftsjahres festgestellt werden. Der Jahresabschluss zum 31. De zem ber

2019 wurde am 27. Juli 2021 und damit verspätet festgestellt.

Ansonsten führte unsere Prüfung in diesem Bereich zu keinen berichtspflichtigen Un-

richtigkeiten oder Verstößen.
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C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. De-

zember 2020 (Anlagen I bis III) und der La ge be richt für das Ge schäftsjahr 2020

(Anlage IV) so wie die Einhal tung der ein schlä gi gen ge setzli chen Vor schriften zur Rech-

nungsle gung.

Den Lagebericht haben wir auch daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und

den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und ins gesamt

eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Eigenbetriebs Kommunales Immo bi-

lienm ana ge ment (KIM) vermittelt; da bei ha ben wir auch ge prüft, ob die Chancen und Ri-

siken der künfti gen Ent wicklung zu tref fend dar ge stellt sind.

Bei unserer Prüfung haben wir gemäß § 27 Abs. 2 EigBGes die Vorschriften des § 53

Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bun des-

ministerium für Finanzen veröffentlichten Prüfungsstandard "Berichterstattung über die

Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) beachtet.

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbe-

sondere ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Ge-

genstand unseres Prüfungsauftrags.

Die Betriebsleitung der Kommunales Immobilienmanagement (KIM) ist für die Buch füh-

rung und die Auf stel lung von Jahresab schluss und Lagebericht sowie die uns ge mach-

ten An ga ben ver ant wort lich. Unsere Auf gabe ist es, die von den ge setzli chen Vertretern

vor ge leg ten Un ter lagen und die ge machten Angaben im Rahmen unse rer pflicht gemä-

ßen Prü fung zu be urtei len.

Die Prüfungsarbeiten haben wir mit Unterbrechungen in der Zeit vom 1. bis 8. Dezem-

ber 2021 aufgrund der Co rona-Pandemie in un se rem Bü ro durch ge führt. An schlie ßend

er folgte die Fer tig stel lung des Prüfungsberichts.
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Ausgangspunkt war der von uns ge prüf te und mit ei nem un ein ge schränk ten Be stäti-

gungs ver merk vom 10. Mai 2021 ver sehe ne Vor jah res ab schluss zum 31. Dezember

2019; er wur de am 27. Juli 2021 von der Betriebskommis sion fest ge stellt.

Als Prüfungsunterlagen lagen uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Bestäti-

gungen der Kreditinstitute sowie das Ak ten- und Schrift gut des Eigenbetriebs vor.

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise wurden uns von den

ge setzlichen Vertretern und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig er-

bracht.

Ergänzend hierzu wurde uns in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schrift lich

be stätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresab schluss al le bi lan-

zierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgren zungen

berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erfor derlichen An-

gaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnis se bekannt gege ben wor-

den sind.

In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Ent-

wicklungen alle für die Beurteilung des Eigenbetriebs wesentli chen Ge sichts punkte so-

wie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält. 

Bei der Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der

§§ 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs mäßi-

ger Ab schlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemo rientiert -

je doch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungs prüfung - so angelegt, dass

wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die

Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen ent sprechenden Bil des der Ver mö-

gens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs wesentlich auswirken, hätten er ken-

nen müs sen.

Unsere Prüfung hat sich nicht darauf erstreckt, ob der Fortbestand des Eigenbetriebs 

zu ge si chert werden kann.
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Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung un-

serer vorläufigen Lageeinschätzung der Kommunales Immobilienmanagement (KIM)

und eine Einschät zung der Wirk samkeit des rechnungslegungs- und lageberichtsbezo-

genen in ter nen Kontrollsystems (IKS) zu grun de. Die Einschät zung basierte insbesonde-

re auf Er kennt nissen über die rechtli chen und wirt schaftlichen Rah menbedingungen.

Bran chenri si ken, Unternehmens stra tegie und die daraus resul tie renden Geschäftsrisi-

ken sind uns aus der Prüfung des Vorjahresab schlusses, aus der Prüfung ande rer Ei-

gen betriebe so wie aus Ge sprä chen mit den Be triebsleitern und Mit ar bei tern des Ei gen-

betriebs be kannt.

Aus den bei der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgen de

Prüfungsschwerpunkte:

· Entwicklung des Anlagevermögens,

· Vorräte,

· Abstimmung der Umsatzerlöse,

· weitere Einzelsachverhalte mit wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Fi-

nanz- und Ertragslage.

Ausgehend von einer vorläufigen Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der

weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirt schaft-

lichkeit beachtet. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfall-

prüfungen wurden daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung

der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in aus gewählten

Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirt-

schaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen

und es ermöglichen, die Einhaltung der ge setzlichen Rechnungsle gungsvorschriften

aus reichend zu prüfen.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in

unseren Arbeitspapieren festgehalten.
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D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Verarbeitung der Buchungsbelege erfolgt nach den Regeln der kaufmännischen

Buchführung. Im Be richtsjahr wurde die Software N7 der Firma Infoma ver wen det. Die

Ein ga be, Ver ar bei tung und Aus wer tung er folgt über den Server der Stadt Karben.

Die Lohn- und Ge halts abrech nun gen wer den vom Personalamt der Stadt Karben er-

stellt.

Das vom Eigenbetrieb eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsys tem

(IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Or gani-

sation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchfüh rung

haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen Veränderun gen er-

fahren.

Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kon-

trollsystem er möglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfas sung

und Bu chung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend ge gliedert, das Be-

leg wesen ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden zu treffend mit den

Zah len der von uns geprüften Vorjahresbilanz eröffnet und insge samt wäh rend des ge-

samten Geschäftsjahres ordnungsgemäß geführt. 

Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, füh-

ren zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lage-

bericht.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Un-

terlagen (einschließlich Belegwesen, internes Kontrollsystem und Pla nungsrechnung)

nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließ lich der Grundsät-

ze ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen. Die Prü fung erg ab keine Beanstandun-
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gen.

2. Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist ein Eigenbetrieb. Der vorliegende Jahresab schluss zum 31. Dezem-

ber 2020 wurde nach den handelsrechtlich geltenden Vorschrif ten für große Kapitalge-

sell schaften und der Verordnung zur Bestimmung der Formblät ter für den Jahresab-

schluss der Eigenbetriebe vom 9. Juni 1989 aufgestellt.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsmäßig aus der Buchführung

und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederungen der Bilanz

(Anlage I) und der Ge winn- und Verlustrech nung (Anlage II) entsprechen der Ver ord-

nung zur Bestimmung der Form blät ter für den Jahresabschluss der Ei gen be trie be. Die-

se sind an § 266 Abs. 2 und 3 HGB und § 275 Abs. 2 HGB angelehnt, wurden bis zum

Prüfungszeitpunkt aber nicht an die Vorschriften des Bilanzrichtlinienumsetzungsgeset-

zes (BilRUG) angepasst.

Im Anhang (Anlage III) sind die auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung an-

ge wandten Bilanzierungs- und Bewertungs methoden ausreichend erläutert. Alle ge setz-

lich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernomme nen An-

ga ben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung sind vollständig und zutref-

fend dargestellt. 

Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen

Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Die Prü fung

erg ab keine Beanstandungen.

3. Lagebericht

Die Prüfung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2020 (Anlage IV) hat ergeben,

dass der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften entspricht.
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II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt, d.h. die Gesamt-

aussage des Jahresabschlusses wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt - unter Beachtung der Grundsätze

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs Kommunales Immo-

bilienmanagement (KIM) ver mit telt (§ 264 Abs. 2 HGB).

Im Übrigen verweisen wir hierzu auch auf die analysierende Darstellung der Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage im Abschnitt D. III.

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde nach den handels-

recht lich geltenden Vor schriften und den er gänzenden Bestim mungen des Eigen-

betriebs geset zes auf ge stellt.

Die im Jahresabschluss angewandten Bewertungsgrundlagen einschließlich der Aus-

übung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten entsprechen den §§ 252 ff.

HGB.

Änderungen bei den Bewertungsgrundlagen im Vergleich zum Vorjahr wurden nicht vor-

genommen. Im Übrigen verweisen wir auf die Angaben im Anhang.

3. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentli-

chen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem

Ergebnis unserer Prüfungshandlungen im Prüfungszeitraum nicht vor.
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4. Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des 
Jahresabschlusses

§ 321 Abs. 2 Satz 5 HGB schreibt eine Aufgliederung von Abschlussposten vor, soweit

dies zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses, insbesondere zur

Erläuterung der Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen sowie der sachverhalts-

gestaltenden Maßnahmen nach § 321 Abs. 2 Satz 4 HGB, erforderlich ist und die Anga-

ben nicht im Anhang enthalten sind.

Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen des Jahresabschluss näher erläu tert:

A. Anlagevermögen

II. Sachanlagen

7. Geleistete Anzahlungen 
 und Anlagen im Bau € 93.378,54
 (Vj. € 27.825,89)

Die Bilanzposition enthält zum Bilanzstichtag folgende Bau maß nahmen:

31.12.2020 31.12.2019
€ €

Toilettenumbau Sporthalle Kloppenheim 0,00 21.405,22
Neubau Feuerwehr Petterweil 3.734,00 3.734,00
Anbau Toiletten Bürgerzentrum 70.084,39 2.686,67
Neubau Kita Rendel 1.148,35 0,00
Neubau Kita Zauberberg 2.447,28 0,00
Neubau Kita Petterweil 1.835,46 0,00
Modernisierung Jukuz 4.894,55 0,00
Brandschutzmodernisierung BGZ 9.234,51 0,00

93.378,54 27.825,89
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B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen € 69.294,88
  (Vj. € 73.863,73)

Der Ausweis betrifft die mit den externen Mietern noch nicht abgerechneten Be-

triebs ko sten für das Jahr 2020. Dem ste hen er haltene Anzahlungen von

€ 70.092,16 ge genüber.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

3. sonstige Vermögensgegenstände € 675.418,79
  (Vj. € 637.626,01)

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden fast ausschließlich For de-

rungen aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Landes (T€ 579,3) ausge wie-

sen.

Passiva

A. Eigenkapital

I. Stammkapital € 4.050.000,00
  (Vj. € 3.450.000,00)

Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Sporthalle Petterweil und der Kita

Burg-Gräfenode hat die Stadt Kar ben das Stammkapital im Berichtsjahr um

T€ 600,0 er höht. Die Kapi taler hö hung wurde im Wirtschaftsplan 2020 der Stadt

Karben fest ge legt. Die Zah lung der T€ 600,0 wur de im Be richts jahr vor ge nom men.

Die Kapitalerhöhung wurde am 27. August 2020 in die Be triebs satz ung aufgenom-

men.



KO
PI

ER
VO

RL
AG

E

- 14 -

III. Bilanzgewinn € 2.223.340,53
  (Vj. € 2.444.582,84)

Der Bilanzgewinn entwickelte sich wie folgt:

€
Stand 01.01.2020 2.444.582,84

./. Jahresverlust 78.814,31

./. Ausschüttung 142.428,00
Stand 01.01.2021 2.223.340,53

Die Ausschüttung betrifft die Eigenkapitalverzinsung für das Jahr 2018.

B. Sonderposten € 3.466.211,00
  (Vj. € 3.554.743,00)

Die Sonderposten entwickelten sich wie folgt:

€
Stand 01.01.2020 3.554.743,00

+ Zugänge 70.166,00
./. Auflösung 158.698,00

Stand 01.01.2021 3.466.211,00

Im Berichtsjahr gewährte der Wetteraukreis einen Zuschuss in Höhe von T€ 62,3

für den Schall- und Son nen schutz der Kindertagesstätten Zauberberg, Okarben,

Glückskin der und Wirbelwind. Weiterhin gewährte das Hessische Ministerium für

Soziales und Integration einen Zuschuss in Höhe von T€ 7,8 für einen Treppenlift

im Müttertzentrum Burg-Gräfenrode.
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E. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten € 12.118.949,18
  (Vj. € 12.773.870,77)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten setzen sich wie folgt zusammen:

31.12.2020 31.12.2019
€ €

Hessische Landesbank 7.674.990,38 8.213.709,49
Kreditanstalt für Wiederaufbau 2.499.740,00 2.649.972,00
Sparkasse Oberhessen 271.958,93 281.401,13
WI-Bank 702.072,80 738.790,96
Volksbank Mittelhessen eG 831.611,94 863.293,51
Girokonto 138.575,13 26.703,68

12.118.949,18 12.773.870,77

 

5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt /

 anderen Eigenbetrieben € 1.019.743,20
 (Vj. € 1.064.254,38)

 

Der Ausweis setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2020 31.12.2019
€ €

Stadt Karben
- Darlehen Hessisches Investitionsprogramm 525.625,00 595.744,27
- laufende Verrechnungen 482.784,83 467.744,01
Stadtwerke Karben 11.333,37 766,10

1.019.743,20 1.064.254,38
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III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz

und der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten

geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt.

Die Analyse ist nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Ge-

sellschaft ausgerichtet. Zudem ist die Aussagekraft von Bilanzdaten - insbesondere auf-

grund des Stichtagsbezugs der Daten - relativ begrenzt.

1. Vermögenslage und Kapitalstruktur

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vor-

jahr ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen in T€ für

die beiden Abschlussstichtage 31. Dezember 2020 und 2019.

31.12.2020 31.12.2019 Veränderung
T€ % T€ % T€ %

A K T I V A

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände 87,5 0,3 110,8 0,3 -23,3 -21,0
Sachanlagen 31.418,3 97,1 31.744,4 97,1 -326,1 -1,0

31.505,8 97,3 31.855,2 97,4 -349,4 -1,1

Umlaufvermögen

Vorräte 124,4 0,4 124,0 0,4 0,4 0,3

Vermögensgegenstände
Forderungen und sonstige

738,5 2,3 722,8 2,2 15,7 2,2
Flüssige Mittel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

862,9 2,7 846,8 2,6 16,1 1,9

Gesamtvermögen 32.368,7 100,0 32.702,0 100,0 -333,3 -1,0

Die Entwicklung der Aktiva und damit der Vermögensstruktur zeigt, dass das Kom mu-

nale Immobilienmanagement sehr an lagenintensiv ist (97,4% der Bilanzsumme). Das

An la ge ver mö gen ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Die Abschreibungen waren im

Be richtsjahr höher als die Zugänge zum Anlagevermögen. Das Um lauf ver mö gen ist um

T€ 16,1 ges tie gen, was im We sent li chen auf den An stieg der For de run gen und sonsti-
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gen Ver mö gens ge gen stände (+T€ 15,7) zu rück zu füh ren ist.

31.12.2020 31.12.2019 Veränderung
T€ % T€ % T€ %

P A S S I V A

Eigenkapital
Stammkapital 4.050,0 12,5 3.450,0 10,5 600,0 17,4
Allgemeine Rücklage 9.055,4 28,0 9.055,4 27,7 0,0 0,0
Bilanzgewinn 2.223,3 6,9 2.444,6 7,5 -221,2 -9,1

15.328,7 47,4 14.949,9 45,7 378,8 2,5

Investitionszuschüsse
Sonderposten für

3.466,2 10,7 3.554,7 10,9 -88,5 -2,5

Rückstellungen 90,3 0,3 40,0 0,1 50,3 125,7

Fremdkapital

Kreditinstituten
Verbindlichkeiten gegenüber

12.118,9 37,4 12.773,9 39,1 -654,9 -5,1
Erhaltene Anzahlungen 70,1 0,2 72,2 0,2 -2,1 -2,9

und Leistungen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen

73,8 0,2 136,8 0,4 -63,0 -46,0

verbundenen Unternehmen
Verbindlichkeiten gegenüber

20,7 0,1 6,6 0,0 14,1 212,2

Stadt / anderen Eigenbetrieben
Verbindlichkeiten gegenüber der

1.019,7 3,2 1.064,3 3,3 -44,5 -4,2
sonstige Verbindlichkeiten 173,9 0,5 88,7 0,3 85,2 96,1

13.477,2 41,6 14.142,4 43,2 -665,2 -4,7

Rechnungsabgrenzungsposten 6,3 0,0 14,9 0,0 -8,6 -57,8

Gesamtkapital 32.368,7 100,0 32.702,0 100,0 -333,3 -1,0

Die Entwicklung der Passiva des Kommunalen Immobiliensmanagements und da mit

der Ka pi tal struk tur zeigt, dass das Ei gen kapital infolge der Stammka pi ta ler hö hung

(+T€ 600,0) ab züg lich des ne gati ven Jah res ergeb nisses (-T€ 78,8) sowie der Aus schüt-

tung der Ei gen kap tital verzin sung (-T€ 142,4) gestiegen ist (+T€ 378,8). Im Fremd ka pi tal

sind durch Darle henstilgun gen die Ver bind lich kei ten ge gen über Kre dit in stitu ten

(-T€ 654,9) und die Ver bind lich kei ten aus Lieferun gen und Leistungen (-T€ 63,0) ge-

sun ken.

Der Ei gen ka pi tal an teil am Ge samt ka pi tal ist von 45,7% auf 47,4% ges tie gen.
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Die Vermögenslage soll im Folgenden anhand von Kennzahlen zur Vermögens- und

Kapitalstruktur sowie durch Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur dargestellt

werden.

2020 2019 2018 2017 2016

Kennzahlen zur Vermögens- und
Kapitalstruktur

Anlagevermögen x 100
Gesamtvermögen

Anlagenintensität in % 97,33 97,41 97,33 96,29 96,59

Eigenkapital x 100
Gesamtkapital

Eigenkapitalanteil in % 47,36 45,72 45,33 43,18 35,55

Sonderposten x 100
Gesamtkapital

Sonderpostenanteil in % 10,71 10,87 8,81 9,42 10,13

Fremdkapital x 100
Gesamtkapital

Fremdkapitalanteil in % 41,92 43,37 45,82 47,41 54,32

Die Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur zeigen Folgendes:

1. Die Anlagenintensität (97,33%) des Kommunalen Immobilienmanagements ist im

Ver gleich zum Vorjahr nahezu konstant, weil Anlagevermögen und Gesamtvermö-

gen einen vergleichbaren Rückgang verzeichnen.

2. Der Eigenkapitalanteil des Eigenbetriebs stieg von 45,72% im Jahr 2019 auf

47,36% im Berichtsjahr 2020.

3. Der Sonderpostenanteil beträgt 10,71% und sagt aus, dass in die ser Hö he Vermö-

gen insbesondere durch erhaltene In vesti tions zu schüsse fi nan ziert wurde.

4. Der Fremdkapitalanteil ist im Berichtsjahr von 43,37% auf 41,92% gesunken. 
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2020 2019 2018 2017 2016

Kennzahlen zur Finanz- und
Liquiditätsstruktur

Eigenkapital x 100
Anlagevermögen

Anlagendeckung I in % 48,65 46,93 46,55 44,84 36,80

(Eigenkapital + Sonderposten) x 100 
Anlagevermögen

Anlagendeckung II in % 59,66 58,09 55,60 54,62 47,29

(Eigenkapital + Sonderposten + lang-
fristiges Fremdkapital) x 100
Anlagevermögen

Anlagendeckung III in % 97,14   97,86   97,20   98,99 95,44

Fremdkapital ./. Flüssige Mittel

Nettoverschuldung in T€ 13.477 14.142 14.352 14.301 16.443

Flüssige Mittel x 100
kurzfristiges Fremdkapital

Liquidität 1. Grades in % 0,00 0,00 0,00 21,51 0,01

Flüssige Mittel + Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände x 100
kurzfristiges Fremdkapital

Liquidität 2. Grades in % 42,04 47,76 41,68 71,79 36,04

Die Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur zeigen Folgendes:

1. Die Anlagendeckung gibt Auskunft darüber, inwieweit langfristiges Vermögen durch

langfristiges Kapital finanziert ist. Der Anlagendeckungsgrad durch Eigenkapital

liegt bei 48,65% gegenüber 46,93% in 2019. Der Anlagendeckungsgrad III, bei dem

ne ben dem Eigenkapital auch die langfristigen Verbindlichkeiten ein schließlich Son-

derposten für die empfangenen Zuschüsse berücksichtigt werden, ist leicht ge sun-

ken und be trägt 97,14%.

2. Die Nettoverschuldung (Verbindlichkeiten ./. flüssige Mittel) des Eigenbetriebs liegt

bei T€ 13.477 und ist im Vergleich zu 2019 gesunken. 
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3. Die Liquiditätsentwicklung des Kommunalen Immobilienmanagements zeigt, dass

die kurz fris ti gen Ver bind lich kei ten durch die liquiden Mittel nicht ge deckt wer den.

Die flüs sigen Mit tel be tra gen zum Bilanzstichtag T€ 0,0. Die Kenn zahl „Liquidität 2.

Gra des“, bei der zu sätz lich kurz fristi ge For de run gen be rück sichtigt werden, liegt

2020 bei 42,04% und hat sich ge gen über dem Vorjahr verringert. 
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2. Finanzlage

Die Veränderung des Netto-Geldvermögens sowie die dafür ursächlichen Mittelbewe-

gungen werden anhand der nachfolgenden Kapitalflussrechnung aufge zeigt:

2020 2019
T€ T€

1. Jahresverlust / -gewinn -78,8 241,0
2. Abschreibungen auf das Anlagevermögen 900,7 806,9
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 158,7 143,9

A. cash flow 663,2 904,1

Veränderungen der AKTIVA
(- Zunahme / + Abnahme)

4. Vorräte -0,4 3,1
5. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände -15,7 -28,6

Veränderungen der PASSIVA
(+ Zunahme / - Abnahme)

6. Rückstellungen 50,3 -3,5
7. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -63,0 -142,5
8. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / Eigenbetrieben -44,5 8,1
9.

Rechnungsabgrenzungsposten
sonstige Verbindlichkeiten und passive

88,6 -29,5

B.
cash flow)
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit (inkl.

678,5 711,2

10.
(abzgl. Zuschüsse)
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen

481,3 1.134,1

C. Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit -481,3 -1.134,1

11.
Rücklage)
Einzahlungen ins Stammkapital (und Allgemeine

600,0 600,0
12. Ausschüttung Eigenkapitalverzinsung -142,4 -133,8
13.

von Krediten
Einzahlungen/Auszahlungen aus der Aufnahme/Tilgung

-766,8 -67,0

D. Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit -309,2 399,2

14.
Finanzmittelbestands (Summe B bis D)
Zahlungswirksame Veränderung des

-112,0 -23,7
15.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Finanzmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres

-26,7 -3,0

E. Finanzmittelfond zum 31.12. -138,6 -26,7

Die Cashflow-Analyse des Kommunalen Immobilienmanagements zeigt, dass der Fi-

nanz mit tel be stand um T€ 112,0 auf -T€ 138,6 gesunken ist. Dies resultiert dar aus, dass

dem Mittelzufluss aus der lau fen den Ge schäfts tä tigkeit (T€ 678,5) höhere Mittel ab-

flüsse aus der In ves ti tions tä tig keit in Hö he von T€ 481,3 sowie aus der Fi nan zie rungs tä-
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tig keit in Hö he von T€ 309,2 gegenüberstanden.

Der Liquiditätssaldo aus der laufenden Geschäftstätigkeit setzt sich im Wesentlichen

aus dem Cash flow (T€ 663,2)  zu sam men.

3. Ertragslage

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage II) abgeleitete Gegenüberstellung

der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2020 und 2019 zeigt folgendes Bild

der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

2020 2019 Veränderung
T€ % T€ % T€ %

Betriebserträge
Umsatzerlöse 3.679,7 94,4 3.647,1 95,3 32,6 0,9
Bestandsveränderung -4,6 -0,1 1,1 0,0 -5,7 -514,4
andere aktivierte Eigenleistungen 51,6 1,3 32,2 0,8 19,4 60,2
sonstige betriebliche Erträge 171,7 4,4 147,9 3,9 23,8 16,1

3.898,5 100,0 3.828,3 100,0 70,2 1,8

Betriebsaufwendungen
Materialaufwand -1.340,6 -34,4 -1.128,0 -29,5 -212,6 18,8
Personalaufwand -1.120,5 -28,7 -1.008,5 -26,3 -112,0 11,1
Abschreibungen -900,7 -23,1 -806,9 -21,1 -93,8 11,6
sonstige Aufwendungen -199,2 -5,1 -190,3 -5,0 -8,8 4,6

-3.561,0 -91,3 -3.133,8 -81,9 -427,2 13,6

Betriebsergebnis 337,4 8,7 694,5 18,1 -357,1 -51,4

Zinserträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -411,8 -10,6 -448,9 -11,7 37,1 -8,3
Finanzergebnis -411,8 -10,6 -448,9 -11,7 37,1 -8,3

Steuern -4,4 -0,1 -4,6 -0,1 0,2 -3,5

Jahresgewinn -78,8 -2,0 241,0 6,3 -319,8 -132,7

Die Darstellung der Entwicklung der Ertragslage des Kommunalen Immobilienmange-

ments durch die Ge gen über stel lung der wesentlichen Zahlen der Gewinn- und Verlust-

rech nung macht deutlich, dass das Jahresergebnis des Eigenbetriebs im Vergleich zum

Vor jahr um T€ 319,8 gesunken ist. Während sich die Betriebserträge um T€ 70,2 er höh-

ten, nahmen die Be triebs auf wen dun gen um T€ 427,2 zu. Neben dem Personalauf wand

(+T€ 112,0) stieg insbesondere der Materialaufwand (+T€ 212,6). Hier kam es im We-
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sent lichen zu hö heren Aufwendungen für Instandhaltungen. Das Fi nanz er geb nis ver-

bes ser te sich um T€ 37,1.

Die Ertragslage des Eigenbetriebs soll anhand folgender Kennzahlen zur Rentabili tät

und zur Pro duktivität dargestellt werden.

2020 2019 2018 2017 2016

Kennzahlen zur Rentabilität

Jahresergebnis x 100
Eigenkapital

Eigenkapitalrentabilität in % -0,51 1,61 1,17 17,78 1,01

Jahresergebnis x 100
Gesamtleistung

Umsatzrentabilität I in % -2,02 6,30 4,47 40,80 3,03

Ordentliches Betriebsergebnis x 100
Gesamtleistung

Umsatzrentabilität II in % 8,66 18,14 17,35 49,54 18,24

Die Kennzahlen zur Rentabilität zeigen Folgendes:

1. Die Eigenkapitalrentabilität (-0,51%) ist im Berichtsjahr durch den erzielten Jah res-

verlust negativ und gegenüber dem Vorjahr um 2,13 %-Punkte gesunken.

2. Die Umsatzrentabilität I (-2,02%) und Umsatzrentabilität II (8,66%) sind durch das

ge ringere Jahresergebnis bzw. durch das geringere ordentliche Betriebsergeb nis im

Ge schäfts jahr 2020 gesunken.
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2020 2019 2018 2017 2016

Kennzahlen zur Produktivität

Umsatz
Personalkosten

Umsatz je 1 Euro Personalkosten 3,28 € 3,62 € 3,75 € 6,35 € 3,38 €

Umsatz x 100
Gesamtkapital

Umschlagshäufigkeit des Gesamtkapitals 11,37 11,15 11,12 18,03 11,33

Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen x 360 Tage
Umsatz

Zielgewährung an Kunden in Tagen 6 0 0 1 16

Die Kennzahlen zur Produktivität zeigen Folgendes:

1. Der Umsatz je 1 Euro Personalkosten ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken und

beträgt im Berichtsjahr 3,28 €.

2. Die Umschlagshäufigkeit des Gesamtkapitals beträgt im Berichtsjahr 11,37 und ist

ge genüber 2019 leicht gestiegen.

3. Die Zielgewährung an Kunden ist im Berichtsjahr auf 6 Tage gestiegen.
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E. Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1

und 2 HGrG und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium

der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlich-

ten IDW PS 720 „Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG" beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit

der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrecht-

lichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags geführt worden

sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage VII dar-

gestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten er-

geben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Ge-

schäftsführung von Bedeutung sind.
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F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresab schluss

zum 31. Dezember 2020 (Anlagen I bis III) und dem Lagebericht für das Ge schäftsjahr

2020 (Anlage IV) des Eigenbetriebs Kommunales Immobilienmanagement (KIM), Kar-

ben, un ter dem Da tum vom 8. Dezember 2021 den fol genden un einge schränk ten Be-

stäti gungs ver merk er teilt, der hier wie der gege ben wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Eigenbetrieb Kommunales Immobilienmanagement (KIM)

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Kommunales Immobilienmanage-

ment (KIM) – be stehend aus der Bi lanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und

Ver lustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember

2020 so wie den An hang, ein schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer-

tungs metho den – ge prüft. Dar über hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebs

Kom mu na les Im mobi lienm ana gement (KIM) für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020

bis zum 31. Dezember 2020 ge prüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den

deut schen, für Kapital gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften

und ver mittelt unter Beachtung der deut schen Grundsätze ordnungsmäßiger

Buchfüh rung ein den tatsächli chen Verhältnissen entsprechen des Bild der Vermö-

gens- und Fi nanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Er-

trags lage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

und

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage

des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-
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klang mit dem Jahresabschluss, ent spricht den deutschen gesetzlichen Vorschrif-

ten und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-

dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts

geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Überein-

stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt

„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlus ses und des

Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von

dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtli-

chen und berufsrechtli chen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-

pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung,

dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausrei chend und geeignet sind, um als

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum La gebericht zu

dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Betriebskommission für den Jahres-

ab schluss und den La ge bericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlus-

ses, der den deut schen, für Ka pitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-

schriften in allen wesentlichen Be langen entspricht, und dafür, dass der Jahresab-

schluss unter Beachtung der deut schen Grundsätze ordnungsmä ßiger Buchführung ein

den tatsächlichen Verhältnissen ent sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage des Eigenbetriebs ver mit telt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-

wort lich für die in ter nen Kontrol len, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen

Grund sätzen ord nungsmäßiger Buch füh rung als notwendig bestimmt haben, um die

Aufstel lung ei nes Jahresabschlusses zu er mögli chen, der frei von we sentlichen – beab-
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sichtig ten oder un beabsichtigten – fal schen Dar stellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver ant-

wortlich, die Fähig keit des Ei gen betriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu

be ur tei len. Des Weiteren ha ben sie die Verant wortung, Sachverhalte in Zusammen-

hang mit der Fort führung der Un ter nehmenstätigkeit, so fern einschlägig, anzugeben.

Darüber hinaus sind sie dafür ver antwort lich, auf der Grundlage des Rechnungs le-

gungsgrund satzes der Fort führung der Unter nehmenstätigkeit zu bilanzieren, so fern

dem nicht tat sächli che oder rechtliche Ge ge benheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lage be-

richts, der insge samt ein zu treffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt so-

wie in al len we sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den

deut schen ge setz lichen Vor schriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu-

künfti gen Ent wicklung zutref fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver ant-

wort lich für die Vorkeh run gen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig er ach-

tet ha ben, um die Auf stellung ei nes Lageberichts in Überein stimmung mit den anzu wen-

denden deutschen ge setzlichen Vorschriften zu er mögli chen, und um ausreichende ge-

eignete Nachweise für die Aussa gen im Lagebe richt er bringen zu können.

Die Betriebskommission ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungsle gungs-

prozes ses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlus ses und des Lagebe-

richts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des

Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-

schluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-

schen Darstellungen ist, und ob der La gebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von

der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentli chen Belangen mit dem

Jah resab schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang

steht, den deut schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken

der zu künfti gen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu
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ertei len, der unsere Prü fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht bein hal-

tet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür,

dass eine in Überein stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal sche Darstellung stets auf-

deckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resul tieren

und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte,

dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und

Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflus-

sen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti-

sche Grundhaltung. Darüber hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder un-

be ab sichtigter – fal scher Dar stellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht,

planen und führen Prüfungs handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch so-

wie erlangen Prü fungsnach weise, die ausreichend und geeig net sind, um als

Grundla ge für unsere Prü fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche fal-

sche Dar stel lungen nicht aufge deckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Un-

richtig kei ten, da Ver stöße betrü geri sches Zusammenwirken, Fälschungen, be ab-

sichtigte Unvoll stän digkei ten, irrefüh rende Dar stellungen bzw. das Außerkraft set-

zen inter ner Kon trollen be inhalten können.

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses re-

lev an ten in ternen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relev-

anten Vor kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die un-

ter den gege benen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein

Prü fungs urteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange wand-

ten Rech nungsle gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge setzli-

chen Ver tretern dargestellten geschätz ten Werte und damit zusammenhän genden

Anga ben.
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· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetz li-

chen Ver tretern ange wandten Rechnungs legungsgrundsatzes der Fortführung der

Un ter neh menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachwei-

se, ob ei ne we sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Ge-

ge benhei ten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs

zur Fort füh rung der Unter nehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem

Schluss kommen, dass eine we sentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-

tet, im Be stäti gungsvermerk auf die da zugehörigen Angaben im Jahresabschluss

und im Lage be richt aufmerksam zu ma chen oder, falls diese Angaben unange-

messen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modi fizieren. Wir ziehen unsere

Schluss folge rungen auf der Grundlage der bis zum Da tum unseres Bestätigungs-

ver merks er lang ten Prü fungsnachweise. Zukünftige Ereignis se oder Gegebenhei-

ten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unter neh menstätig-

keit nicht mehr fort füh ren kann.

· beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-

schlusses ein schließ lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde

lie genden Ge schäftsvorfälle und Ereig nisse so darstellt, dass der Jahresabschluss

unter Be achtung der deutschen Grundsätze ordnungs mäßiger Buchführung ein

den tat sächli chen Ver hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi nanz-

und Er tragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

· beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Ge-

setze sent sprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigen-

betriebs.

· führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern darge stell-

ten zu kunftsorien tierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichen der

ge eigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zu-

kunfts orien tierten An gaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten be-

deut sa men An nahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu-

kunfts orientierten Anga ben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungs-

urteil zu den zu kunfts orien tierten Anga ben sowie zu den zugrunde liegenden An-

nahmen geben wir nicht ab. Es be steht ein er hebliches unvermeidbares Risiko,

dass künf ti ge Er eignisse wesentlich von den zu kunfts orientierten Angaben abwei-

chen.
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den ge plan-

ten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststel lun-

gen, einschließ lich etwaiger Mängel im in ternen Kontrollsystem, die wir während un se-

rer Prü fung fest stellen."

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzli-

chen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Ab-

schlussprüfungen (IDW PS 450 n. F.).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses

Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder

Weitergabe des Jahresabschlusses und / oder des Lageberichts in einer von der be-

stätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnah-

me, sofern hierbei unser Bestäti gungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewie-

sen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Idstein, den 8. Dezember 2021

P & P Treuhand GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

 Dipl.-Betriebswirt (FH) Torsten Weimar Dipl.-Betriebswirt (FH) Thomas Müller

 Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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ANLAGEN

Anlage I: Bilanz zum 31. Dezember 2020

Anlage II: Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 

 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Anlage III: Anhang für das Geschäftsjahr 2020

Anlage IV: Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

Anlage V: Rechtliche Verhältnisse

Anlage VI: Steuerliche Verhältnisse

Anlage VII: Fragenkatalog zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

Anlage VIII: Abweichungsanalyse

 Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirt-

schaftsprüfungs gesell schaften in der Fassung vom 1. Januar 2017
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 Anlage I / 1

Eigenbetrieb
Kommunales Immobilienmanagement (KIM)

- Karben -
   
   

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

31.12.2020 31.12.2019
Euro Euro Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände

Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten
und Werten 87.490,70 110.814,70

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücks-
gleiche Rechte und Bauten 30.715.796,79 31.301.306,77

2. Grundstücke und grundstücksgleiche 
Rechte mit Wohnbauten 170.561,00 173.159,00

3. Betriebs- 
und Geschäftsausstattung 438.549,00 242.095,67

4. geleistete Anzahlungen und
Anlagen im Bau 93.378,54 27.825,89

31.418.285,33 31.744.387,33

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe 55.116,66 50.145,30

2. unfertige Erzeugnisse,
unfertige Leistungen 69.294,88 73.863,73

124.411,54 124.009,03

II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen 63.100,50 4.124,47

2. Forderungen gegen Stadt / andere 
Eigenbetriebe 0,00 65.026,12

3. Forderungen gegen verbundene 
Unternehmen 0,00 16.049,16

4. sonstige Vermögensgegenstände 675.418,79 637.626,01
738.519,29 722.825,76

32.368.706,86 32.702.036,82

Treuhandvermögen 29.223,75 29.223,75
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Eigenbetrieb
Kommunales Immobilienmanagement (KIM)

- Karben -
   
   

Bilanz zum 31. Dezember 2020

PASSIVA

31.12.2020 31.12.2019
Euro Euro Euro

A. Eigenkapital

I. Stammkapital 4.050.000,00 3.450.000,00

II. Allgemeine Rücklage 9.055.365,82 9.055.365,82

III. Bilanzgewinn 2.223.340,53 2.444.582,84

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse 3.466.211,00 3.554.743,00

C. Rückstellungen

sonstige Rückstellungen 90.288,03 39.995,74

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten 12.118.949,18 12.773.870,77

2. erhaltene Anzahlungen auf
Bestellungen 70.092,16 72.181,43

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen 73.831,24 136.820,41

4. Verbindlichkeiten gegenüber 
verbundenen Unternehmen 20.702,26 6.630,20

5. Verbindlichkeiten gegenüber 
der Stadt Karben / anderen 
Eigenbetrieben 1.019.743,20 1.064.254,38

6. sonstige Verbindlichkeiten 173.896,89 88.684,06
13.477.214,93 14.142.441,25

E. Rechnungsabgrenzungsposten 6.286,55 14.908,17

32.368.706,86 32.702.036,82

Treuhandverbindlichkeiten 29.223,75 29.223,75
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Anlage II

Eigenbetrieb
Kommunales Immobilienmanagement (KIM)

- Karben -

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis 31. Dezember 2020

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro

1. Umsatzerlöse 3.679.683,10 3.647.074,19

2. Verminderung des Bestands an fertigen und
unfertigen Erzeugnissen 4.568,85- 1.102,54

3. andere aktivierte Eigenleistungen 51.647,52 32.240,00

4. sonstige betriebliche Erträge 171.691,65 147.881,18

5. Gesamtleistung 3.898.453,42 3.828.297,91

6. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und

Betriebsstoffe und für bezogene Wa-
ren 914.902,17- 714.199,58-

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 425.742,74- 413.834,19-
1.340.644,91- 1.128.033,77-

7. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 861.270,46- 757.009,05-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung 259.238,47- 251.508,97-
1.120.508,93- 1.008.518,02-

8. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen 900.708,47- 806.912,56-

9. sonstige betriebliche Aufwendungen 199.175,73- 190.347,21-

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 411.784,25- 448.872,06-

11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-
tätigkeit 74.368,87- 245.614,29

12. sonstige Steuern 4.445,44- 4.606,88-

13. Jahresverlust / -gewinn 78.814,31- 241.007,41

14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 2.444.582,84 2.337.412,43

15. Ausschüttung 142.428,00- 133.837,00-

16. Bilanzgewinn 2.223.340,53 2.444.582,84
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Kommunales Immobilienmanagement (KIM)
   
 

Anhang für das Geschäftsjahr 2020 des
Eigenbetriebs

Kommunales Immobilienmanagement (KIM)
- Karben -

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs der Stadt Karben Kommunales Immobilienm-

anagement (kurz: KIM) ist nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes)

aufgestellt. Gemäß § 22 EigBGes finden die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvor-

schriften, die Vorschriften zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewer-

tungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss gro-

ßer Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches (HGB) Anwen-

dung, soweit sich aus dem EigBGes nichts anderes ergibt. Die Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung und Bilanzierung sind beachtet.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach der Hessischen Ver-

ordnung zur Bestimmung der Formblätter für den Jahresabschluss der Eigenbetriebe

aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverän-

dert. 

Die von der Stadt Karben zum 01.01.2011 übernommenen Sachanlagen sind zu den

übertragenen Brutto-Werten angesetzt und mit unveränderten Abschreibungssät zen

fortgeführt. Die in den folgenden Geschäftsjahren aktivierten immateriellen Vermö gens-

gegenstände und Sachanlagen sind mit ihren Anschaffungskosten zuzüglich akti vierter

Eigenleistung bilanziert. Sanierungen und Umbaumaßnahmen sind als nachträg liche

Herstellungskosten der Gebäude erfasst. Die planmäßige Verteilung der aktivier ten Be-

träge für die abnutzbaren Gegenstände des Anlagevermögens erfolgt über die betriebs-
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Anlage III / 2
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gewöhnliche Nutzungsdauer nach der linearen Methode, wobei die Nutzungs dauern der

Altgegenstände übernommen sind. Sonderabschreibungen auf den beizule genden

Wert sind nicht erforderlich. Geringwertige Anlagegegenstände bis EUR 800,00 sind im

Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Die Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe sind mit ihren durchschnittlichen Anschaffungsko-

sten angesetzt, die unfertigen Leistungen zu den aufgelaufenen, abrechnungsfähigen

Aufwendungen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominal-

wert, soweit ein Bonitätsrisiko besteht mit ihrem beizulegenden Wert bilanziert. In den

sonstigen Vermögensgegenständen enthaltene Ansprüche auf die Übernahme von Til-

gungsleistungen gegen das Land Hessen oder die Bundesrepublik Deutschland mit ei-

ner Laufzeit von mehr als einem Jahr sind nicht abgezinst, weil ihnen Sonderposten auf

der Passivseite gegenüberstehen, die ebenfalls nicht abgezinst sind und in gleicher

Weise wie die aktivierten Ansprüche aufgelöst werden.

Die in den Sonderposten erfassten Zuschüsse des Landes und des Bundes werden

entsprechend der Abschreibungsdauer der begünstigten Investitionsobjekte linear ver-

teilt und als Ertrag vereinnahmt.

Die Rückstellungen erfassen alle Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die zum

Erstellungszeitpunkt erkennbar waren. Die sonstigen Rückstellungen sind mit ihrem Er-

füllungsbetrag bilanziert; Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr be-

stehen nicht. Auf eine Rückstellung gesetzlich bedingter Archivierungskosten ist wegen

Geringfügigkeit verzichtet worden.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfassen Einzahlungen vor dem Bilanz-

stich tag, die Ertrag für eine bestimmte Zeit danach darstellen.
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Fremdwährungsforderungen und –verbindlichkeiten bestehen am Bilanzstichtag

nicht.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn-
und Verlustrechnung

A. Angaben zur Bilanz

Stand Zugang Umbuchung Abgang
Abschreibungen

Stand
01.01.2020 31.12.2020

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

gegenstände
Immaterielle Vermögens-

110.814,70 285,77 0,00 0,00 -23.609,77 87.490,70

gleiche Rechte und Bauten
Grundstücke, grundstücks-

31.301.306,77 163.141,91 66.489,19 0,00 -815.141,08 30.715.796,79

gleiche Rechte mit Wohnbauten
Grundstücke und grundstücks-

173.159,00 0,00 0,00 0,00 -2.598,00 170.561,00

ausstattung
Betriebs- und Geschäfts-

242.095,67 255.812,95 0,00 0,00 -59.822,06 438.086,56

Anlagen im Bau
geleistete Anzahlungen und

27.825,89 132.041,84 -66.489,19 0,00 0,00 93.378,54

31.855.202,03 551.282,47 0,00 0,00 -901.170,91 31.505.313,59

Die Entwicklung der Brutto-Werte des Anlagevermögens ist auf Blatt 11 zu diesem An-

hang ent hal ten.

Der Grund und Boden umfasst bebaute Grundstücke mit einem Wert von

TEUR 10.388. Den aktivierten Net to-Ge bäu de ko sten für Be triebs-, Ver wal tungs- und

an dere Bauten einschließlich Au ßen an lagen und SIP-Mit tel-Sanie rungen von

TEUR 20.275 stehen in nerhalb des Son der postens er hal tene, ab gegrenzte Zu schüsse

von TEUR 3.466 gegen über.

Als Anlagen im Bau werden solche Wirtschaftsgüter bilanziert, die zum Abschlussstich-

tag noch nicht fertiggestellt sind. Sie werden mit ihren bis zum Bilanzstichtag angefalle-

nen Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet und nicht abgeschrieben. Sie er-

höhten sich gegenüber dem Vorjahr (TEUR 28) um 65 TEUR auf TEUR 93.
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Bei den Vorräten handelt es sich um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe in Form der Heizöl-

bestände. 

Bei den unfertigen Leistungen handelt es sich um Betriebskos ten, die im Fol ge jahr mit

den externen Mietern abgerechnet werden. Die sem Pos ten stehen von den Mie tern er-
halte ne An zah lun gen gegen über (TEUR 70).

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten zukünftige Ansprüche auf Tilgungs-

leistungen gegen das Land Hessen und die Bundesrepublik Deutschland aus dem Son-

derinvestitionsprogramm (SIP). Sie sanken von TEUR 609 im Vorjahr auf TEUR 579.

Da von haben TEUR 550 (Vorjahr TEUR 579) eine Restlaufzeit von mehr als einem

Jahr. 

Der Forderungsspiegel sieht wie folgt aus:

insgesamt davon fällig
bis 1 Jahr mehr als 1 Jahr

TEUR TEUR TEUR

Leistungen
Forderungen aus Lieferungen und

63 63 0
(Vorjahr) (4) (4) (0)

Eigenbetriebe
Forderungen gegen Stadt / andere

0 0 0
(Vorjahr) (65) (65) (0)

Unternehmen
Forderungen gegen verbundene

0 0 0
(Vorjahr) (16) (16) (0)

sonstige Vermögensgegenstände 675 125 550
(Vorjahr) (638) (59) (579)

738 188 550
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Das Eigenkapital erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr (TEUR 14.950) aufgrund der

Stamm kapitalerhöhung (TEUR 600), de nen und der Jahresverlust (-TEUR 79) und ei ne

Ei gen ka pital ver zinsung (-TEUR 142) gegenüberstand, auf TEUR 15.328.

Stand Zugänge Abgänge Stand
01.01.2020 31.12.2020

TEUR TEUR TEUR TEUR
Stammkapital 3.450 600 0 4.050
Allgemeine Rücklagen 9.055 0 0 9.055
Bilanzgewinn / -verlust 2.445 0 221 2.223

14.950 600 221 15.328

Die Feststellung des Jahresabschlusses für 2019 nach § 5 Nr. 11 EigBGes durch die

Stadt verordnetenversammlung ist erfolgt. 

Der Sonderposten zur ertragsmäßigen Abgrenzung von Investitions- und SIP-Zuschüs-

sen zeigt in 2020 folgende Veränderungen:

Stand Zugänge Rückzahlungen Auflösungen Stand
01.01.2020 31.12.2020

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Öffentliche Zuschüsse 2.952 70 0 -135 2.887
Private Zuschüsse 1 0 0 0 1
SIP Zuschüsse Land (5/6) 602 0 0 -24 578

3.555 70 0 -159 3.466

Die Rückstellungen entwickelten sich wie folgt:

Stand Verbrauch Auflösung Zuführung Stand
01.01.2020 31.12.2020

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Altersteilzeit 0 0 0 47 47

- 2020
Jahresabschlussprüfung 2019

12 -6 0 6 12
Steuerberatung  2019 - 2020 6 -1 0 1 6

2019 - 2020
Erstellung Jahresabschluss

7 -4 0 4 7
Urlaubsanspruch 1 -1 0 2 2
Überstunden 14 -14 0 16 16

40 -26 0 76 90
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Die Verbindlichkeiten haben nachfolgende Fristigkeiten:

insgesamt davon fällig
bis 1 Jahr 2 bis 5 Jahre über 5 Jahre

TEUR TEUR TEUR TEUR

Kreditinstituten
Verbindlichkeiten gegenüber

12.119 764 3.515 7.840
(Vorjahr) (12.774) (782) (3.281) (8.711)

Erhaltene Anzahlungen 70 70 0 0
(Vorjahr) (72) (72) (0) (0)

Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten aus

74 74 0 0
(Vorjahr) (137) (137) (0) (0)

verbundenen Unternehmen
Verbindlichkeiten gegenüber

21 21 0 0
(Vorjahr) (7) (7) (0) (0)

Eigenbetrieben
der Stadt Karben / anderen
Verbindlichkeiten gegenüber

1.020 564 240 216
(Vorjahr) (1.064) (387) (332) (345)

sonstige Verbindlichkeiten 174 174 0 0
(Vorjahr) (89) (89) (0) (0)

13.477 1.666 3.755 8.056

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden offene Rechnun-

gen von Lieferan ten und Baufirmen ausgewiesen.

In den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Karben sind zum 31.12.2020 durchge-

leitete Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds im Wert von TEUR 526 (Vorjahr

TEUR 596) enthalten. 

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um Siche-

rungseinbehalte (TEUR 39) und Personalverbindlichkeiten (TEUR 13).

Die Verbindlichkeiten sind ungesichert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

Bei dem Treuhandvermögen / den Treuhandverbindlichkeiten handelt es sich um

Mieterkautionen.
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B. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die im Berichtsjahr erzielte Gesamtleistung von TEUR 3.898 (Vorjahr TEUR 3.828)

setz ten sich wie folgt zusammen:

2020 2019
Bezeichnung EUR EUR
Mieterlöse
- Sollmieten 2.058.096,20 2.008.032,36
- Stadtwerke/Karben Energie GmbH
  Dachnutzung 2.420,00 2.420,00

2.060.516,20 2.010.452,36
Umlagen 1.508.544,24 1.493.351,39
Kostenerstattungen Hausbewirtschaftung 52.872,82 127.328,28
Veräußerung von Grundstücken 0,00 0,00
Aus anderen Lieferungen und Leistungen 57.749,84 15.942,16
Umsatzerlöse 3.679.683,10 3.647.074,19

Bestandsveränderungen -4.568,85 1.102,54

aktivierte Eigenleistungen 51.647,52 32.240,00

Auflösung Sonderposten 158.698,00 143.865,00
Erträge aus Schadensersatzleistungen 5.795,88 5.292,98
außerordentliche Erträge 510,51 -1.276,80

Stadt Karben
laufende Betriebskostenzuschüsse durch die

6.687,26 0,00
Gesamtleistung 3.898.453,42 3.828.297,91

Zu aktivierende Planungsleistungen durch das eigene technische Fachpersonal für ei-

gene Objekte fielen im Berichtsjahr in Höhe von TEUR 52 an (Vorjahr TEUR 32).

Die sonstigen Erträge (TEUR 171) enthalten im Wesentlichen die Erträ ge aus der Auf-

lö sung der Zuschüsse inkl. Sonderinvestitionsprogramm (TEUR 159).

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
set zen sich im Wesentlichen aus Energiekosten mit TEUR 342 (Vorjahr TEUR 328), In-

standhaltungskosten mit TEUR 466 (Vorjahr TEUR 242) und Reinigungskosten mit

TEUR 318 (Vorjahr TEUR 301) zusammen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Verwaltungs-

kos tenanteile der Stadt (TEUR 63), Fahrzeugkosten (TEUR 16), Prüfungskosten

(TEUR 7), EDV-Kosten (TEUR 8), Steuerberatungskosten (TEUR 4).
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4. Sonstige Angaben

Der Eigenbetrieb beschäftigte zum 31.12.2020 einen technischen Betriebsleiter, eine

kaufmännische Betriebsleiterin, 5 Verwaltungsangestellte (4,23 Vollzeit-Stellen), 3

Handwerker, 4 Hausmeister, 10 Reinigungskräfte (5,96 Vollzeit-Stellen) sowie 3 Hilfs-

kräfte, insgesamt 20,20 Stellen.

5. Nahestehende Personen und Unternehmen:

Mit den nahestehenden Personen Stadt Karben, Stadtwerke Karben (Eigenbetrieb) und

Wohnungsbaugesellschaft Karben mbH wurden keine marktunüblichen Geschäfte nach

§ 285 Nr. 21 HGB durchgeführt; die Abrechnungen der gegenseitigen Lieferungen und

Leistungen erfolgen zu Selbstkosten. Die Geschäftspartner gehören zum Konzernkreis

der Stadt Karben.

6. Zusammensetzung der Organe

Betriebsleitung:

Kaufmännische Betriebsleitung Nermin Bargello

Technischer Betriebsleiter Harald Kirch

Betriebskommission

Vorsitzender Guido Rahn, Bürgermeister
Stellvertretender Vorsitzender Friedrich Schwaab, Bankkaufmann

Werner Becker, Maler und Lackierer
Kai Uwe Fischer, Bankkaufmann
Rüdiger Geiß, Maler und Lackierer
Silke Gölzenleuchter, IT-Sachbearbeiterin
Aribert Groll, Rentner (vorher Industrievertretung)
Jürgen Hintz, Rentner / Dipl. Betriebswirt
Sabine Hellwig
Bodo Macho, Dekorateur
Marita Scheurich, Sachbearbeiterin

sekräterin
Christel Zobeley, Rentnerin / Gewerkschafts-

Kathrin Grüntker, kaufmännische Angestellte
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Hinsichtlich der Bezüge der Betriebsleitung wird von dem Wahlrecht gemäß

§ 286 Abs. 4 HGB Ge brauch gemacht.

Das in der Gewinn- und Verlustrechnung enthaltene Gesamthonorar des Abschluss prü-

fers beläuft sich auf EUR 5.950,00 für die Prüfung des Jahresabschlusses. 

Tätigkeit der Organe

Die Organe des Eigenbetriebs haben über alle ihnen nach Gesetz und Betriebssatzung

obliegende Sach verhalte beraten und soweit erforderlich hierzu Beschlüsse gefasst. Im

Berichtsjahr fanden 2 Sitzungen der Betriebskommission statt. Die Gesamtaufwendun-

gen für die Betriebskommission (Aufwandsentschädigungen) in 2020 beliefen sich auf

EUR 990.

7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjah-
res

Ereignisse von besonderer Bedeutung haben sich nach dem Abschlussstichtag

31.12.2020 nicht ereignet.
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8. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresverlust 2020 von EUR 78.814,31 auf neue

Rechnung vorzutragen.

Karben, den 28.06.2021

Kommunales Immobilienmanagement Karben

         Nermin Bargello                            Harald Kirch

Kaufmännische Betriebsleiterin          Technischer Betriebsleiter
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ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2020

Kommunales Immobilienmanagement (KIM), 61184 Karben

Anschaffungskosten/Herstellungskosten Abschreibungen
Zuschreibungen Buchwerte

Stand Stand Stand Stand Geschäftsjahr Stand Stand
01.01.2020 Zugänge AbgängeUmbuchungen 31.12.2020 01.01.2020 Zugänge Abgänge Umbuchungen 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände

Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten
und Werten 183.606,88 285,77 0,00 0,00 183.892,65 72.792,18 23.609,77 0,00 0,00 96.401,95 0,00 87.490,70 110.814,70

Summe immaterielle
Vermögensgegenstände 183.606,88 285,77 0,00 0,00 183.892,65 72.792,18 23.609,77 0,00 0,00 96.401,95 0,00 87.490,70 110.814,70

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücks-
gleiche Rechte und Bauten 50.428.782,12 163.141,91 0,00 66.489,19 50.658.413,22 19.127.475,35 815.141,08 0,00 0,00 19.942.616,43 0,00 30.715.796,79 31.301.306,77

2. Grundstücke und grundstücksgleiche 
Rechte mit Wohnbauten 295.925,68 0,00 0,00 0,00 295.925,68 122.766,68 2.598,00 0,00 0,00 125.364,68 0,00 170.561,00 173.159,00

3. Betriebs- 
und Geschäftsausstattung 919.202,20 255.812,95 0,00 0,00 1.175.015,15 677.106,53 59.359,62 0,00 0,00 736.466,15 0,00 438.549,00 242.095,67

4. geleistete Anzahlungen und
Anlagen im Bau 27.825,89 132.041,84 0,00 66.489,19- 93.378,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.378,54 27.825,89

Summe Sachanlagen 51.671.735,89 550.996,70 0,00 0,00 52.222.732,59 19.927.348,56 877.098,70 0,00 0,00 20.804.447,26 0,00 31.418.285,33 31.744.387,33

Summe Anlagevermögen 51.855.342,77 551.282,47 0,00 0,00 52.406.625,24 20.000.140,74 900.708,47 0,00 0,00 20.900.849,21 0,00 31.505.776,03 31.855.202,03
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Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

1. Art der Geschäftstätigkeit und wirtschaftliches Umfeld

Der Eigenbetrieb Kommunales Immobilienmanagement Karben (kurz KIM) ist durch Beschluss
der Stadtverordnetenversammlung in 2010 mit Wirkung zum 01.01.2011 gegründet worden.

Die Aufgabenerfüllung ergibt sich aus § 1 der Betriebssatzung. Zweck des Eigenbetriebs ist die
bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten und Dienststellen der Stadt Karben mit
Grundstücken, Gebäuden und Räumlichkeiten unter Berücksichtigung des Bedarfs des jeweili-
gen Nutzers sowie die Verwaltung und Verwertung stadteigener Immobilien. Eine weitere Auf-
gabe ist der Betrieb sowie die Unterhaltung der städtischen Bürgerhäuser und Mehrzweckhal-
len.

Ziele des Eigenbetriebs sind es, Kostentransparenz zu schaffen, den für die öffentlich-rechtliche
Aufgabenerledigung notwendigen Immobilienbestand in wirtschaftlicher Hinsicht zu optimieren,
ihn werterhaltend zu entwickeln und zu erhalten sowie die Betriebskosten zu minimieren. Dabei
sind mögliche Synergien zu heben.

Die Gründung des Eigenbetriebs zielt in erster Linie auf die Integration der bisher auf verschie-
dene Fachbereiche verteilten Aufgaben sowie die Möglichkeit, Fachpersonal für die spezifi-
schen Aufgaben einzusetzen.

Das Aufgabengebiet umfasst die Gebäude und Mieterverwaltung, die Instandhaltung einschließ-
lich Modernisierung sowie den Neubau als Ersatz veralteter Gebäude aber auch von Gebäuden
zur Deckung neuen öffentlich-rechtlichen Bedarfs. Darüber hinaus gehören auch Gebäudebe-
wirtschaftungsaufgaben wie Reinigung, Winterdienst, Grünpflege und ähnliches dazu. Zur Erfül-
lung seiner Aufgaben bedient sich der Eigenbetrieb anderer Abteilungen der Stadt, zum Bei-
spiel des Bauhofs für die Grünpflege oder auch der Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen des verbun-
denen Unternehmens Wohnungsbaugesellschaft Karben mbH.

Die Mieten der auf die öffentlich-rechtlichen Aufgaben zugeschnittenen Immobilien der Stadt
Kar ben beruhen auf kostenorientierten Vereinbarungen und sind damit nur mittelbar dem Markt
un terworfen, während die bezogenen Leistungen zu marktgerechten Preisen erfolgen.

Insgesamt ist festzuhalten, dass das Geschäft des Eigenbetriebs vom allgemeinen Marktge-
schehen weitgehend abgekoppelt ist. Der Eigenbetrieb ist ein Sondervermögen der Stadt Kar-
ben und unterliegt damit auch den politischen Zielsetzungen der Gebietskörperschaft.
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2. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögensstruktur
Die Vermögensstruktur des Eigenbetriebes stellt sich wie folgt dar:

31.12.2020 31.12.2019
EURO % EURO %

Anlagevermögen 31.505.776,03 97,33 31.855.202,03 97,41
Umlaufvermögen 862.930,83 2,67 846.834,79 2,59
Gesamtvermögen 32.368.706,86 100,00 32.702.036,82 100,00
Fremdmittel 17.040.000,51 17.752.088,16
Reinvermögen 15.328.706,35 14.949.948,66

Kapitalstruktur
Die Kapitalstruktur des Eigenbetriebes ergibt folgendes Bild:

31.12.2020 31.12.2019
EURO % EURO %

Eigenkapital 15.328.706,35 47,36 14.949.948,66 45,72
Sonderposten 3.466.211,00 10,71 3.554.743,00 10,87
Sonst. Rückstellungen 90.288,03 0,28 39.995,74 0,12
Verbindlichkeiten 13.477.214,93 41,64 14.142.441,25 43,25
Rechnungsabgrenzung 6.286,55 0,02 14.908,17 0,05
Gesamtkapital 32.368.706,86 100,00 32.702.036,82 100,00
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Für die Darstellung der Vermögenslage ist eine Gliederung der Bilanz nach der Fristigkeit
zweckmäßig, wobei als kurzfristig Posten mit einer wahrscheinlichen / vereinbarten Abwi-
cklungszeit bis 1 Jahr eingestuft sind:

31.12.2020 31.12.2019 Veränderung
TEUR % TEUR % TEUR %

Kapital
Kurzfristig zur Verfügung stehendes

Sonst. Rückstellungen 90 0,3 40 0,1 50 125,7
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 764 2,4 782 2,4 -18 -2,3
Erhaltene Anzahlungen 70 0,2 72 0,2 -2 -2,6

Leistungen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

74 0,2 137 0,4 -63 -46,0

Unternehmen
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen

21 0,1 7 0,0 14 212,2

Karben / anderen Eigenbetrieben
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt

564 1,7 387 1,2 177 45,7
Sonstige Verbindlichkeiten 174 0,5 89 0,3 85 96,1
Passive Rechnungsabgrenzung 6 0,0 15 0,0 -9 -57,8

1.763 5,4 1.528 4,7 235 15,4

stehendes Kapital
Mittel- und langfristig zur Verfügung

Eigenkapital 15.328 47,4 14.949 45,7 379 2,5
Sonderposten 3.466 10,7 3.555 10,9 -89 -2,5

mehr als einem Jahr
Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von

 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 11.355 35,1 11.992 36,7 -637 -5,3

Karben / anderen Eigenbetrieben
 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt

456 1,4 677 2,1 -221 -32,6
30.605 94,6 31.173 95,3 -567 -1,8

Gesamtkapital 32.368 100,0 32.702 100,0 -334 -1,0

Die Fristenkongruenz kann als eingehalten betrachtet werden, denn das mittel- und langfristig
gebundene Vermögen überdeckt nur geringfügig das mittel- und langfristig gebundene Kapital. 
Die Eigenkapitalquote erachten wir mit 47,4 % als gut (Vorjahr 45,7 %).

Mit 97,3 % (Vorjahr 97,4 %) der Bilanzsumme hat das Anlagevermögen nach wie vor eine her-
ausragende Bedeutung für die Vermögenslage des Eigenbetriebes.
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Insgesamt waren im Jahr 2020 Investitionen von TEUR 1.047 geplant. Hinzu kamen über-
tragene Reste aus dem Jahr 2019 von TEUR 722 (Stand 06/2021). Tatsächlich verausgabt wur-
den in diesem Zeit raum TEUR 553. Den größten Anteil daran hatten die Restarbeiten zum Neu-
bau Kita Burg-Gräfenrode (TEUR 115), Sporthalle Kloppenheim (TEUR 46), Gaststätte Bür-
gerzentrum (TEUR 57), Klimatisierung Bürgerzentrum (TEUR 32), Saalmodernisierung Bürger-
zentrum (TEUR 30), Kita Glückskinder (TEUR 28), Kita Okarben (TEUR 27), Kita Wirbel wind
(TEUR 20), Kita Am Zauberberg (TEUR 33), Jukuz-Modernisierung (TEUR 28). Den Zu gängen
durch Bau maßnahmen stehen Ab gänge durch Ab schrei bungen gegenüber. Die Anla gen im
Bau haben sich wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.2020 Stand 31.12.2019
TEUR TEUR

Anbau Toiletten Bürgerzentrum                       70                           3   
Neubau Feuerwehr Petterweil                         4                           4   
Toilettenumbau Sporthalle Kloppenheim                        -                           21   
Brandschutzmodernisierung BGZ                         9                          -     
Kita Zauberberg NB Feld- und Wiesengruppe                         2                          -     
Kita Petterweil NB                         2                          -     
Jukuz Modernisierung ab 2021                         5                          -     
Kita Rendel Neubau                         1                          -     

                      93                         28   

Bei den zum Bestand gehörenden Grundstücken gab es keine nennenswerten Verän derungen.

Ertragslage 
Geplant war im Wirtschaftsplan für 2020 ein Jahresverlust von TEUR 39,6. Das Geschäftsjahr
2020 schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von TEUR 78,8 (Vorjahr Überschuss TEUR 241)
ab.
Bei der Gesamtleistung (TEUR 3.898) ergibt sich per Saldo eine Reduktion gegenüber dem
Plan (TEUR 3.916). Sie verteilen sich im Berichtsjahr wie nachfolgend dargestellt: 

2020 2019
Bezeichnung EUR EUR
Mieterlöse
- Sollmieten 2.058.096,20 2.008.032,36
- Stadtwerke/Karben Energie GmbH
  Dachnutzung 2.420,00 2.420,00

2.060.516,20 2.010.452,36
Umlagen 1.508.544,24 1.493.351,39
Kostenerstattungen Hausbewirtschaftung 52.872,82 127.328,28
Veräußerung von Grundstücken 0,00 0,00
Aus anderen Lieferungen und Leistungen 57.749,84 15.942,16
Umsatzerlöse 3.679.683,10 3.647.074,19

Bestandsveränderungen -4.568,85 1.102,54

aktivierte Eigenleistungen 51.647,52 32.240,00

Auflösung Sonderposten 158.698,00 143.865,00
Erträge aus Schadensersatzleistungen 5.795,88 5.292,98
außerordentliche Erträge 510,51 -1.276,80
Gesamtleistung 3.898.453,42 3.828.297,91
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Erträge aus Handwerkerleistungen für andere Einheiten der Stadt konnten weiterhin realisiert
werden. 

Für die Reduktion der Gesamtleistung 2020 gegenüber dem Wirtschaftsplan um TEUR 17 sind
u.a. fol gen de Faktoren zu nennen:

- Geringer Umsatzerlöse wegen Corona von TEUR 43
- Höhere Aktivierung Eigenleistung von TEUR 22

Die Abschreibungen (TEUR 902) erhöhten sich gegenüber dem Plan (TEUR 850) und er höh ten
sich leicht gegenüber dem Plan Vorjahr (TEUR 823).

Die geplanten Instandhaltungsmaßnahmen lassen sich nicht immer umsetzen, da nach dem
Anfall von Reparaturnotwendigkeiten (z.B. der Ausfall einer Heizungsanlage) Prioritäten gesetzt
werden müssen, weshalb die Instandhaltungsausgaben nur schwer planbar sind. Im Berichtjahr
sind TEUR 466 Fremdkosten für Instandhaltung angefallen, geplant waren TEUR 500.

Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Löhnen und Gehältern mit TEUR 861
(Vorjahr TEUR 757), sozialen Abgaben einschließlich Betriebsarzt mit TEUR 186 (Vorjahr
TEUR 177) und Aufwendungen für die Altersversorgung mit TEUR 73 (Vorjahr TEUR 72). 

Der Stellenanteil des Eigenbetriebs betrug zum 31.12.2020 20,20 Stellen. Diese teilen sich zum
Jahresende in 13 Vollzeit- und 14 Teilzeitstellen auf.

Insgesamt ist festzuhalten: Das Ergebnis des Sondervermögens der Stadt ist entscheidend von
der Höhe der Mieterträge, die im Wesentlichen von der Stadt festgelegt werden, den Instand-
haltungskosten und Personalkosten bestimmt.

Finanzlage

Die Liquidität war im Berichtsjahr jederzeit gegeben. Die Liquidität reicht aus um die Zahlungs-
verpflichtungen zu erfüllen.

Bilanz und Gewinn / Verlustrechnung

Das Geschäftsjahr schließt wie folgt ab:

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018
EUR EUR EUR

Bilanzsumme 32.368.706,86 32.702.036,82 31.419.407,26
Jahresverlust / -gewinn -78.814,31 241.007,41 167.212,52
Gewinnvortag 2.444.582,84 2.337.412,43 2.278.289,91
Eigenkapitalverzinsung -142.428,00 -133.837,00 -108.090,00
Bilanzgewinn 2.223.340,53 2.444.582,84 2.337.412,43



KO
PI

ER
VO

RL
AG

E

Anlage IV / 6

Kommunales Immobilienmanagement (KIM)
   
 

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresverlust 2020 von EUR 78.814,31 auf neue Rech nung
vorzu tragen.

Insgesamt gesehen ist die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage unter Berücksichtigung der
Tatsache, dass es sich um ein Sondervermögen der Stadt handelt, das sich den Zielen der
Stadt unterordnen muss, als geordnet zu bezeichnen. Wegen dem besonderen Verhältnis bei
einem Eigenbetrieb verzichten wir darauf, Finanzindikatoren zu ermitteln und darüber zu be-
richten.

3. Prognose
Die Wirtschaftspläne für die Jahre 2021 und 2022 gehen im Vergleich zu 2020 von folgenden
Er gebnissen aus:

2020 2021 2022

2020
Plan - Ist
chungen
Abwei-

Plan bar)
(vergleich-

Ist

Plan (vorläufig)
Ist

Plan
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Umsatzerlöse     3.614       3.544       3.637       3.522       3.709   -       70   
Übrige Erlöse        302          354          375            54          375           52   

    3.916       3.898       4.012       3.576       4.084   -       18   

dungen
Instandhaltungsaufwen-

-      500   -      466   -      268   -      102   -      250           34   

Aufwendungen
Andere objektbezogene

-      975   -      875   -      972   -      587   -      972          100   

Rohertrag     2.441       2.557       2.772       2.887       2.862          116   

Personalaufwand -   1.064   -   1.121   -   1.128   -      410   -   1.139   -       57   

Abschreibungen und Abgänge -      850   -      901   -      865             -     -      885   -       51   

Aufwendungen
Sonstige betriebliche

-      108   -      198   -      194   -        92   -      190   -       90   

Betriebsergebnis        419          337          585       2.385          648   -       82   

Finanzergebnis -      455   -      412   -      392   -      375   -      392           43   

Sonstige Steuern -         4   -         4   -         5   -          4   -         5            -     

Jahresergebnis -       40   -       79          188       2.006          251   -       39   

 



KO
PI

ER
VO

RL
AG

E

Anlage IV / 7

Kommunales Immobilienmanagement (KIM)
   
 

4. Ausblick auf die Geschäftsjahre 2021 bis 2022

2022 steigen die Mieteinnahmen von der Stadt um 2 % gegenüber 2021. Für 2021 weist das
vorläufige Rechnungsergebnis einen Gewinn von TEUR 2.006 aus.
2021 wurde mit einem Gewinn in Höhe von TEUR 188 geplant.
Das Instandhaltungsbudget ist nach wie vor schwer kalkulierbar. 2021 und 2022 stehen hier
268 TEUR und 250 TEUR zur Verfügung. 

Folgende größere Projekte sind für die Jahre 2021 und 2022 vorgesehen:

aufgelaufen
31.12.2020

bis zum

geplant
2021

geplant
2022

geplant
insgesamt

TEUR TEUR TEUR TEUR
Projekte, die 2021 fertiggestellt werden

BGZ, Außentoilette Gastwirtschaft 64 125 0 125
Kita Zauberberg, Feld-Wald u. Wiesengrupe 0 295 0 295

Projekte, die 2021 fortgeführt werden
   FFW Petterweil, Gerätehausneubau/Anbau 0 400 1.600 2.400

Projekte, die 2021 beginnen
Modernisierung Jukuz 200 800 2.500
Kita Okarben (Aussengruppen) 60 60
BGZ Heizungs- und Steuerungstechnik 140 110 250
Sporthalle Rendel, Prallwand und Duschen 50 50 100
Feuerwehr am Breul, Fassade 101 0 101
Bürgerhaus Petterweil Fassade 130 0 130

Projekte, die 2022 begonnen werden
Kita Petterweil 0 750 3.000
Bürgerzentrum, Eingangsbereich und Foyer 0 100 100

 

5. Chancen und Risiken

Abgesehen von Effizienzsteigerungen ist der Eigenbetrieb eng in die Aktivitäten der Stadt Kar-
ben eingebunden.

Ein Überschuldungs- oder Liquiditätsrisiko besteht nicht, da die Stadt Karben nach den §§ 11
und 12 EigBG im Zweifel einen Verlust ausgleichen und dem Sondervermögen ausreichende
Kassenmittel zur Verfügung stellen muss.

Ein Forderungsausfallrisiko ist nur in einem geringen Umfang gegeben, da die Stadt Karben der
fast aus schließliche Mieter der Objekte des Eigenbetriebs ist.

Alle finanzwirtschaftlichen Daten werden seit dem Jahr 2016 von dem zertifizierten Finanz-
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programm N7 und dem Modul Liegenschafts- und Gebäude-Management (LuGM) der Firma In-
foma (mit Hauptsitz in Ulm) verarbeitet, das von der Fa. Ekom21 vertrieben wird. Dadurch sol-
len die Kostenkontrolle und die Modernisierungsplanung der Immobilien mit einer verstärkten
Verzahnung von Finanzplanung und Objektplanung sowie Finanzbuchhaltung und Objekt-
abrechnung optimiert werden.

Die ordnungsgemäße Personalverwaltung liegt bei der Stadt Karben. Das Grundstücksverzeich-
nis und die dazugehörigen Akten werden verschlossen aufbewahrt. Für die innerbetrieblichen
Geschäftsabläufe liegen teils mündliche und teils schriftliche Organisationsrichtlinien einschließ-
lich der Regelung von Vertretungsbefugnissen vor. Wir sehen jedoch auch bereits heute keine
operationellen Risiken von Belang, da die Betriebsleiter in das Tagesgeschäft eingeschaltet
sind und eine ständige Aufsicht durch den zuständigen Stadtrat erfolgt.

Karben, den 28.06.2021

Kommunales Immobilienmanagement Karben

 Nermin Bargello                                       Harald Kirch
Kaufmännische Betriebsleiterin      Technischer Betriebsleiter
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  Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 1. Januar 2011

Unternehmen: Eigenbetrieb Kommunales Immobilienmangement Kar-

ben (KIM)

Sitz: Karben

Anschrift: Rathausplatz 1

 61184 Karben

Betriebssatzung: Letzte Fassung vom 10. Dezember 2010; gültig ab

1. Januar 2011

Gegenstand: Aufgabe des Eigenbetriebs ist es, den im Eigentum der

Stadt Karben stehenden Grundbesitz und die von ihr

angemieteten Gebäude, Räumlichkeiten und/oder

Grundstücke, mit Ausnahme der öffentlichen Straßen,

der öffentlichen Grünanlagen und der Immobilien, die

einem anderen Eigenbetrieb bzw. einer Eigengesell-

schaft der Stadt Karben als Vermögen zugeordnet sind,

zu bewirtschaften.

Zweck: Zweck des Eigenbetriebs ist die bedarfsgerechte Ver-

sorgung der Organisationseinheiten und Dienststellen

der Stadt Karben mit Grundstücken, Gebäuden und

Räumlichkeiten unter Berücksichtigung des Bedarfs des

jeweiligen Nutzers sowie die Verwaltung und Ver wer-

tung stadteigener Immobilien. Im Rahmen der sachge-

rechten Bewirtschaftung von Liegenschaften wird der

Eigenbetrieb insbesondere in folgenden Bereichen tätig:
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 - Kauf und Verkauf von Grundstücken und/oder Teilen

von Grundstücken,

 - An- und Vermietung, Verpachtung von Grundstücken,

Gebäuden, Räumen und/oder Teilen davon,

 - Bestellung, Erwerb von Erbbaurechten,

 - Erbringung von Dienstleistungen für andere Eigenbe-

triebe, Regiebetriebe, Betriebe gewerblicher Art im

steu er lichen Sinne und Eigengesellschaften,

 - Neubau, Umbau, Unterhaltung, Instandhaltung, Aus-

bau und Modernisierung, Sanierung von städtischen

Gebäuden und baulichen Anlagen,

 - Portfolioanalyse und -management,

 - Energiemanagement,

 - Gestaltung und Pflege von Außenanlagen,

 - Hausdienste/Hausmeisterdienste und

 - allgemeine Bodenbevorratung

 Weiterer Zweck des Eigenbetriebs ist der Betrieb sowie

die Unterhaltung der städtischen Bürgerhäuser und

Mehrzweckhallen der Stadt Karben und ihrer Stadtteile

Geschäftsjahr: Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital: Das Stammkapital beträgt zum 31.12.2020

4.050.000,00 €.

Organe: Betriebsleitung

 Betriebskommission

 Magistrat

 Stadtverordnetenversammlung

Betriebsleitung: Der Eigenbetrieb wird von der Betriebsleitung selbst än-

dig geleitet, soweit das Eigenbetriebsgesetz oder die

Sat zung nichts anderes bestimmen. Ihr obliegt insbe-
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sondere die laufende Betriebsführung. Die Mitglieder

der Betriebsleitung sind im Anhang (Anlage III) auf ge-

führt.

Betriebskommission: Die Betriebskommission ist für die in § 7 EigBGes gen-

annten Aufgaben zuständig. Ihr obliegt die Geneh mi-

gung von Geschäften aller Art im Rahmen des Wirt-

schaftsplanes, deren Wert im Einzelfall € 34.500 über-

steigt sowie der Verzicht auf Forderungen und die Stun-

dung von Zahlungsverbindlichkeiten bis zu einem Wert

von € 2.000 im Einzelfall.

 Die Mitglieder der Betriebskommission sind im Anhang

(Anlage III) aufgeführt.

Jahresabschluss und

Lagebericht: Gemäß § 22 EigBGes hat der Eigenbetrieb den Jahres-

abschluss nach den Rechnungslegungsvorschriften für

große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

 Gemäß § 26 EigBGes hat der Eigenbetrieb einen La-

gebericht aufzustellen.

 Gemäß § 27 Abs. 2 EigBGes sind der Jahresabschluss

und der Lagebericht von einem durch die Gemeinde-

vertretung zu bestimmenden Abschlussprüfer nach den

für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften

des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches zu prü-

fen, soweit sich aus dem Gesetz oder einer hierzu er-

gangenen Rechtsverordnung nichts anderes ergibt.

 Die Prüfung erstreckt sich auch auf die Ord nungsmä-

ßigkeit der Geschäftsführung; dabei ist zu untersuchen,

ob zweckmäßig und wirtschaftlich verfahren wurde.

Über die Prüfung ist schriftlich in entsprechender An-

wendung des § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG zu berichten.
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  Steuerliche Verhältnisse

Der Eigenbetrieb ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und ist mit seinem

Be trieb gewerblicher Art körper schafts teu er pflich ti g ge mäß § 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG

und gewerbesteuerpflichtig nach § 2 Abs. 1 Satz 1 GewStG. 

Umsatzsteuerlich handelt es sich bei dem Betrieb Immobilienmanagement um ei-

nen um satz steu er pflich ti gen Betrieb. Die langfristige Vermietung der Immobilien ist

je doch gemäß § 4 Nr. 12 UStG umsatzsteuerbefreit. Hinsichtlich der Umsatzsteu-

er freiheit aus der Ver mie tung und Verpachtung der Gaststätten wur de jedoch ver-

zichtet und zur Steuer pflicht optiert (§ 9 Abs. 1 UStG). Um satz steu er und Vor-

steuer werden zu sammen mit den Um sät zen der übri gen Be trie be ge werbli cher

Art der Stadt Kar ben erfasst.
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Fragenkatalog
zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäfts führung

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Ordnungsmäßigkeit der
Geschäftsführungsorganisation anhand der folgenden Fragenkreise zu untersu-
chen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung so-
wie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsvertei-
lungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt
es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Or-
ganisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung
(Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen
des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Die Zuständigkeiten der Organe, Stadtverordnetenversammlung, Betriebskom-
mission, Magistrat und Betriebsleitung sind durch die satzungsmäßigen und ge-
setzlichen Bestimmungen geregelt.

Die Betriebskommission umfasst laut Betriebssatzung 13 Mitglieder. 

Die Ge schäftsverteilung und Einbindung der Überwachungorgane sind durch die
Be triebssatzung und die Geschäftsordnung geregelt. Unsere Prüfung ergab kei-
nen Hinweis darauf, dass die Verteilung der Aufgaben und die Einbindung des
Über wachungsorgans in die Entscheidungsprozesse der Betriebsleitung nicht
sachge recht sind.

Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Eigenbetriebs.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefun den
und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

 Im Geschäftsjahr 2020 haben coronabedingt zwei Sitzungen der Betriebskom mis-
sion stattge fun den. Die Niederschriften wurden erstellt. Für weitere Sitzungen lag
laut der Be triebs leitung kein Bedarf vor.

 
Daneben gab es eine Vielzahl von Sitzungen des Magistrats und der Stadtver ord-
netenversammlung, in denen teilweise Belange des Eigenbetriebs erörtert wur-
den. Die Nie der schriften der Sitzungen der Betriebskommisssion und der Sit zun-
gen der übri gen Organe, die sich mit dem Eigenbetrieb befasst ha ben, la gen uns
vor. 
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c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1
Satz 3 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftslei-
tung tätig?

Die Betriebsleiter sind nach eigenen Angaben in keinem anderen Kontrollgre-
mium tätig.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungs-
organ) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses / Konzernab-
schlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Kompo nenten und Kom-
ponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird
dies begründet?

Die Aufwandsentschädigung des Überwachungsorgans wird im Anhang in Sum-
me dar ge stellt. Auf die An gabe der Bezüge der Betriebsleitung wurde gemäß
§ 286 Abs. 4 HGB ver zichtet. Eine variable / erfolgsabhängige Vergütung der Be-
triebs leitung außer halb der ta riflichen Regelungen des TVöDs erfolgt nicht.
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Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Ordnungsmäßigkeit des
Geschäftsführungsinstrumentariums anhand der folgenden Fragenkreise zu un-
tersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organi-
sationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständig-
keiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige
Überprüfung?

Die Zuständigkeit der Betriebskommission ist in der Betriebssatzung und die der
Betriebsleitung in der Ge schäftsordnung für die Betriebsleitung festgelegt. 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan
verfahren wird?

Solche Anhaltspunkte ergaben sich nicht.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen
und dokumentiert?

Die Betriebsleitung hat den Erlass vom 15. Mai 2015 "Korruptionsvermeidung in
hessischen Kommunalverwaltungen" des Hessischen Ministeriums des Innern
und für Sport zur Kenntnis genommen und die erarbeiteten Empfehlungen teil-
weise umgesetzt. Für Investitionsvorhaben sowie Auftragsvergaben besteht für
Aufträge ab einem Wert von T€ 40,05 die Zustimmungspflicht der Betriebskom-
mis sion.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Ent-
scheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwick-
lung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich An-
haltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Wesentliche Grundlage für Entscheidungen bildet der jährlich zu beschließende
Wirtschaftsplan.

Grundlage für die Auftragsvergaben und die Auftragsabwicklung sind darüber hin-
aus die VOB und VOL. Alle Aus schrei bungen und insbesondere die Sub mis sio-
nen erfol gen unter Einbe zie hung von Mitarbeitern der Stadt Karben.

Die Betriebskommission entscheidet über die Aufnahme von Krediten. Die Kredit-
bedingungen werden im Wirt schaft splan fest ge setzt.

Die durch die Betriebssatzung vorgegebenen Regelungen werden nach unserer
Feststellung eingehalten.
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e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grund-
stücksverwaltung, EDV)?

Verträge werden ordnungsgemäß aufbewahrt und dokumentiert. Alle im Rahmen
der Prü fung an ge forderten Verträge konnten vorgelegt werden.

Fragenkreis 3:  Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und
Controlling

a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont
und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammen-
hän ge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Zur Planung wird jährlich ein Wirtschaftsplan aufgestellt, der sich auf das folgen-
de Geschäftsjahr bezieht, wobei die Erfolgskomponenten und Investitionsprojekte
ein zeln geplant werden. Ferner wird jährlich ein 5-jähriger Finanzplan erstellt, bei
dem die mittelfristige Entwicklung dargestellt wird. Aufgrund der jährlichen Detail-
planung und der 5-jährigen Vorschaurechnung entspricht die Planung den Erfor-
dernissen. 

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Die Betriebsleitung überwacht die Soll-Ist-Vergleiche und erkennt Planabwei-
chungen frühzeitig; größere Abweichungen werden untersucht.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der
Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Die Organisation des Rechnungswesens entspricht den gesetzlichen Vorschrif-
ten, den anerkannten Regeln und der Größe des Eigenbetriebs. 

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine lau fen-
de Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Es besteht eine mittelfristige Finanzvorschau zur Liquiditätskontrolle. Kredite wer-
den überwacht. Seit Ende 2019 wird ein monatlicher Liquiditätsplan geführt.

e) Gehört zum Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und
haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelun gen
nicht eingehalten worden sind?

Größenbedingt besteht kein zentrales Cash-Management.



KO
PI

ER
VO

RL
AG

E

Anlage VII / 5
Kommunales Immobilienmanagement (KIM)
   
 

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung ge-
stellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass
aus stehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Die Mieten werden überwiegend im Lastschrifteinzugsverfahren erhoben. Durch
das bestehende Mahnwesen werden Mietrückstände zeitnah eingefordert und be-
sondere Fälle an einen Rechtsanwalt weitergegeben. Für Betriebskosten werden
überwiegend unterjährige Abschlagszahlungen erhoben.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns
und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens- /Konzernbereiche?

Ein eigenständiges Controlling besteht nicht und ist in Anbetracht der Größe des
Eigenbetriebs auch grundsätzlich nicht erforderlich. 

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder 
Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen ei-
ne wesentliche Beteiligung besteht?

Entfällt, da der Eigenbetrieb keine derartigen Anteile und Beteiligungen hält.

Fragenkreis 4:  Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale
definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Ri-
siken rechtzeitig erkannt werden können?

und

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfül-
len? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durch-
geführt werden?

Im Berichtsjahr war größenbedingt kein systematisches Risikofrüherken nungs-
system installiert. Der Betriebsleitung ste hen Plan/Ist-Vergleiche sowie be triebs-
wirt schaftli che Auswertungen zur Verfü gung. Die Maßnahmen sind auf grund der
Größe des Eigenbetriebs und der Ausgestaltung der Fi nan zie rung durch Mieten
mit Ab schlagszahlungen als aus rei chend zu be zeich nen.
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c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Eine schriftliche Dokumentation existiert nicht. 

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen  kontinuierlich und sy stem-
atisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftspro zes-
sen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Zuvor genannte Maßnahmen werden mit Veränderungen in den Geschäftspro-
zes sen etc. angepasst.

Fragenkreis 5:  Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und De-
rivate

 Die Beantwortung entfällt, da derartige Geschäfte nicht durchgeführt werden.

Fragenkreis 6:  Interne Revision

Aufgrund der Größe des Eigenbetriebs besteht keine interne Revision als ei gen-
stän dige Stelle.

Aus diesem Grund wird auf die Beantwortung der weiteren Fragen diesen Fra-
genkreises verzichtet.
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Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Ordnungsmäßigkeit der
Geschäftsführungstätigkeit anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen
und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 7:  Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit
Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und
bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des
Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und
Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Die Zustimmung für zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte und Maßnahmen
(Bau- und Investitionsplanung) ist nach unseren Feststellungen eingeholt worden. 

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des
Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans einge-
holt?

Im Berichtsjahr wurden keine derartigen Kredite vergeben.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger
Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maß-
nahmen vorgenommen worden sind (z. b. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Wir haben nicht festgestellt, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen
ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen durchge-
führt wurden.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen
nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bin-
denden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Feststellungen getroffen, die darauf
schließen lassen, dass die Geschäfte nicht mit Gesetz oder Satzung und den Be-
schlüssen der Aufsichtsgremien vereinbar sind.

Fragenkreis 8:  Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanla-
gen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor
Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken
geprüft?

Vor Investitionsentscheidungen werden Vorlagen mit Wirtschaftlichkeitsberech-
nungen erstellt. Finanzierbarkeit und Risiken der Maßnahmen werden geprüft. 
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b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur
Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemes-
senheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von
Grundstücken oder Beteiligungen)?

Für Investitionsentscheidungen werden Alternativangebote eingeholt, um eine
Ver gleichbarkeit und ein Urteil über die Angemessenheit von Preisen sicherzustel-
len.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitio nen
laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Die Abwicklung der Investitionen unterliegt der ständigen Überwachung der Be-
triebsleitung; Ab weichungen werden untersucht. 

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitun-
gen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Kostenüberschreitungen wurden durch Einsparungen bei anderen Maßnahmen
bzw. durch Restmittelübertragungen aus dem Vorjahr kompensiert.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Ver-
träge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Derartige Verträge wurden nach unserer Erkenntnis nicht abgeschlossen.

Fragenkreis 9:  Vergaberegelungen 

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelun-
gen (z. B. VOB, BOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen die Vergaberegelungen haben wir
nicht festgestellt.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Kon-
kurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) einge-
holt?

Bei nicht den Vergaberegelungen unterliegenden Geschäften werden grundsätz-
lich Konkurrenzangebote eingeholt.

Fragenkreis 10:  Berichterstattung an das Überwachungs organ

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Der Betriebskommission wird durch die Betriebsleitung in den Sitzungen in münd-
li cher und schrift li cher Form über die La ge des Eigenbetriebs vollständig und zu-
tref fend be rich tet.
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b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche La-
ge des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unterneh-
mens-/Konzernbereiche?

Unsere Prüfung ergab keinen Hinweis darauf, dass die Berichte keinen zutref-
fenden Eindruck von der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs vermitteln.
Strukturveränderungen waren im Berichtsjahr nicht zu berücksichtigen. Die Be-
richtserstattung durch die Betriebsleitung erfolgt in mündlicher Form über die
wichtigsten Aufwendungen. 

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen
und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche
oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennba-
re Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hier-
über berichtet?

Unsere Prüfung ergab keinen Hinweis darauf, dass die Betriebskommission nicht
zeitnah über wesentliche Vorgänge unterrichtet wurde. Des Weiteren ergaben
sich keine Hinweise auf ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß
abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentli-
che Unterlassungen.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungs-
organ auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Ausweislich der uns vorliegenden Protokolle der Betriebskommissionssitzungen
wurden keine entsprechenden Wünsche an die Betriebsleitung herangetragen.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach
§ 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen
aus reichend war?

Entfällt, da keine besondere Berichterstattung gewünscht wurde. 

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt ver-
einbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung dem Über-
wachungsorgan offengelegt?

Eine D&O-Versicherung (ohne Selbstbehalt) für die Betriebsleitung und Be-
triebskommission ist abgeschlossen. Inhalt und Konditionen wurden der
Betriebskommission offengelegt.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des
Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwa-
chungsorgan offen gelegt worden?

Nach Auskunft der Betriebsleitung bestehen keine Interessenkonflikte und es wur-
den auch keine derartigen Konflikte gemeldet.
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Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Vermögens- und Finanz-
lage anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichterstat-
tung einzubeziehen.

Fragenkreis 11:  Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges
Vermögen?

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung ergaben sich keine Hinweise auf we-
sentliches nicht betriebsnotwendiges Vermögen.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Es ergaben sich im Rahmen der Abschlussprüfung keine Hinweise auf auffallend
hohe oder niedrige Bestände.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Ver-
gleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrs-
werte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungs-
quellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden we-
sentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Langfristig gebundene Vermögenswerte sind grundsätzlich langfristig finanziert.
Das Verhältnis von Eigenkapital, erhaltenen Zuschüssen und langfristigem Fremd-
ka pi tal zum An la ge ver mögen beträgt 97,14% (Vj. 97,86%).

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsicht-
lich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Es besteht kein Konzern.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließ-
lich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte er-
geben, dass die damit verbundene Verpflichtungen und Auflagen des Mittel-
gebers nicht beachtet wurden?

Im Berichtsjahr erhielt der Eigenbetrieb für die Verbesserung des Schall- und Son-
nenschutzes der Kin dertagesstätten Am Zauberberg, Okarben, Glückskinder und
Wir bel wind einen Zuschuss des Wetteraukreises in Höhe von T€ 62,3 sowie für
einen neuen Treppenlift im Mütterzentrum Burg-Gräfenrode in Höhe von T€ 7,9.

Anhaltspunkte dafür, dass mit den in Vorjahren erhaltenden Mitteln verbundene
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Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden, haben sich
im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenka-
pitalausstattung?

Die Eigenkapitalausstattung (ohne Sonderposten) beträgt 47,4% des Gesamt ver-
mö gens. Sie ist als gut zu bezeichnen.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbil-
dung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Im Berichtsjahr ist ein Jahresverlust von T€ 78,8 entstanden, der auf neue Rech-
nung vorgetragen werden soll. Der Er geb nis ver wen dungsvor schlag ist mit der wirt-
schaft li chen La ge des Un ter neh mens ver ein bar.
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Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Ertragslage anhand der
fol genden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzube zie-
hen.

Fragenkreis 14:  Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Seg-
menten/Konzernunternehmen zusammen?

Entfällt, da nur ein Segment vorhanden ist.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere
Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Ge-
sellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen
wer den?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Es war keine Konzessionsabgabe zu ermitteln und abzuführen.

Fragenkreis 15:  Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage
von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Derartige Geschäfte hat es im Berichtsjahr nicht gegeben.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und
um welche Maßnahmen handelt es sich?

In 2021 sind die Mieten gegenüber der Stadt um 2 % angehoben worden.
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Fragenkreis 16:  Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Ver-
besserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Grund für den Jahresverlust sind im Wesentlichen höhere Aufwendungen für In-
standhaltungen im Vergleich zum Vorjahr (+T€ 224,0).

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Er-
tragslage des Unternehmens zu verbessern?

Vgl. hierzu Fragenkreis 15 Antwort b).
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Abweichungsanalyse 2020

zwischen 
Wirtschaftsplan und Jahresabschluss

Erfolgsplan

2020
Erfolgsplan

2020
Ergebnis Abweichung

T€ T€ T€

Umsatzerlöse 3.720,9 3.679,7 -41,2

Bestandsveränderung 0,0 -4,6 -4,6

Andere aktivierte Eigenleistungen 30,0 51,6 21,6

Sonstige betriebliche Erträge 165,0 171,7 6,7

3.915,9 3.898,5 -17,4

Materialaufwand 1.474,5 1.340,6 -133,9

Personalkosten 1.064,0 1.120,5 56,5

Abschreibungen 850,0 900,7 50,7

Sonstige betriebliche Aufwendungen 108,0 199,2 91,2

3.496,5 3.561,0 64,5

Betriebsergebnis 419,4 337,4 -82,0

Zinsaufwand 455,0 411,8 -43,2

Steuern 4,0 4,4 0,4

Jahresergebnis -39,6 -78,8 -39,2
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Karben, 23.06.2022 
 

Federführung: Eigenbetrieb 2 Kommunales 
Immobilienmanagement (KIM) 

Vorlagen-Nummer: 
E 2/485/2021-2026 

AZ.:  

Bearbeiter: Nermin Bargello 

Verfasser Nermin Bargello  

 
 

Beratungsfolge Termin  

Betriebskommission des 
Eigenbetriebes Kommunales 
Immobilienmanagement (KIM) 

28.06.2022  

Magistrat   
Haupt- und Finanzausschuss 06.07.2022  
Stadtverordnetenversammlung 07.07.2022  

 
 
 
Gegenstand der Vorlage 
Eigenbetriebssatzung KIM 
Anpassung wegen Stammkapitalerhöhung 
 
Beschluss: 

 
Der 2. Nachtrag zur Eigenbetriebssatzung wird beschlossen: 
 
Das Stammkapital des Eigenbetriebs Kommunales Immobilienmanagement Karben wird 
von 4.050.000 Euro auf  5.750.000 EURO erhöht. 
 
  
 
Sachverhalt : 

 
Der 1. Nachtrag Eigenbetriebssatzung vom 30.10.2020 wird aktualisiert.  
 
Die Änderungen beziehen sich nur auf den § 3.  
 
Gemäß Wirtschaftsplan sind dem KIM von der Stadt in den Jahren 2021 und 2022 
Mittel in Höhe von 1,7 Mio. Euro zur Stammkapitalerhöhung zur Verfügung gestellt 
worden. 

 2021:                       500.000 € 

 2022:                    1.200.000 €  

 
Dementsprechend ist das in der Satzung festgelegte Stammkapital anzupassen  und 

zu erhöhen.  
 
 
Finanzierung: 

  
Finanzielle Auswirkungen:  € 
 

TOP 10TOP 10
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Darstellung der Folgekosten: 
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
2. Nachtrag zur Eigenbetriebssatzung –KIM-Stand 28.06.2022 
 
 
 
 
 

HH 2022  Produkt:  

Bisher angeordnet 
und beauftragt 

 Kostenstelle: 
Sachkonto: 

 

Noch verfügbar  I-Nr  

 

Sofern der Planansatz überschritten wird, ist unter Sachverhalt bzw. Begründung ein 
Deckungsvorschlag anzugeben 

Bei Aufträgen ab 10.000 € ist das Formular “Erfassung Bestellungen / Aufträge” 
beizulegen (gilt nicht für Eigenbetriebe). 

Bei Aufträgen ab 50.000 € ist das Formular “Folgekostenberechnung“ beizulegen. 



Ortsrecht der Stadt Karben 
Eigenbetrieb Komm. Immobilienmanagement Stadt Karben (KIM) 

2. Nachtrag zur Eigenbetriebssatzung 
 
 

2. Nachtrag  
zur Satzung des Eigenbetriebes 

Kommunales Immobilienmanagement (KIM) 
der Stadt Karben 09.06.2016 

 
Aufgrund der §§ 5, 51, 127 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 07.5.2020 (GVBl I S. 318) und der §§ 1 und 5 des 
Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBI. S. 121), hat 
die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Karben in ihrer Sitzung am 07.07.2022 
folgenden 2. Nachtrag beschlossen:  
 
 

 
§ 1 

§ 3 erhält folgenden Wortlaut:  
„Das Stammkapital des Eigenbetriebs Kommunales Immobilienmanagement Karben 
beträgt 5.750.000 EURO 
 

§ 2 
Die übrigen Bestimmungen der Satzung des Kommunalen Immobilien Managements 
vom 09.06.2016 bleiben unberührt.  
 

§ 3 
Dieser 2. Nachtrag tritt am Tage nach seiner Bekanntmachung in Kraft.  
 
Karben, den [Tag der Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung] 
 
Der Magistrat der Stadt Karben  
 
 
 
Guido Rahn  
Bürgermeister 

TOP 10TOP 10
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Karben, 23.06.2022 
 

Federführung: Fachbereich 2 Finanzen 
Vorlagen-Nummer: 
FB 2/463/2021-2026 

AZ.:  

Bearbeiter: Gerald Leps 

Verfasser    

 
 

Beratungsfolge Termin  

Magistrat   
Haupt- und Finanzausschuss 06.07.2022  
Stadtverordnetenversammlung 07.07.2022  

 
 
 
Gegenstand der Vorlage 
Grundstücksangelegenheit 
hier: Beschluss über Konditionen Erbbaurecht für Grundstücke 
des Baugebiets "Nördlich der Fuchslöcher" 
in Petterweil 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Es wird beschlossen, auf Bauplätze im Baugebiet „Nördlich der Fuchslöcher“, für die 
Erbbaurecht gebildet werden soll, folgende Konditionen anzuwenden: 
 
Basis: Kaufpreis inkl. Erschließung (470 € je m²) 
 

1. Erbbauzins:         2,25 % 

o Anpassung an den Verbraucherpreis-Index jeweils nach 5 Jahren   

erstmalig zum 1.1.2030 

o Bei Weiterverkauf des Gebäudes besteht die Möglichkeit der 

Anpassung der Zinskonditionen an die Marktzinsentwicklung 

2. Laufzeit:         66 Jahre 

3. Verlängerungsoption:       um 33 Jahre 

4. Heimfall: Entschädigung des Gebäudewertes zu   90 % 

(Schätzung durch das Ortsgericht) 

5. Vorzeitige Ablösung:  

o nur möglich zum Ende der Laufzeit  

o oder Beschluss der Stadtverordnetenversammlung   

o zum dann gültigen Bodenschätzwert (durch das Ortsgericht geschätzt)  

 
 
Sachverhalt: 

TOP 11TOP 11
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Einige der Bewerber aus dem Kriterienverfahren haben sich für Erbbaurecht 
interessiert, nachdem die Zinsen wegen des Krieges in der Ukraine übermäßig 
gestiegen sind. 
 
Das Erbbaurecht sollte zukünftig bei Ausschreibung der Grundstücke grundsätzlich 
angeboten werden. 
 
Das Erbbaurecht sorgt für dauerhafte konstante Einnahmen bei der Stadt und das 
Eigentum an den Grundstücken verbleibt bei der Stadt. 
 
Für die Käufer bringt die Erbbaurechtsvariante eine Liquiditätsentlastung durch 
Wegfall der Tilgungslast für das Grundstück. 
 
 
Finanzierung:  
 
Finanzielle Auswirkungen:  noch offen € 
 

HH 2022  Produkt:  

Bisher 
angeordnet 
und beauftragt 

 Kostenstelle: 
Sachkonto: 

 

Noch 
verfügbar 

 I-Nr  

 

Sofern der Planansatz überschritten wird, ist unter Sachverhalt bzw. Begründung ein 
Deckungsvorschlag anzugeben 

Bei Aufträgen ab 10.000 € ist das Formular “Erfassung Bestellungen / Aufträge” 
beizulegen (gilt nicht für Eigenbetriebe). 

Bei Aufträgen ab 50.000 € ist das Formular „Folgekostenberechnung“ beizulegen. 

 
Darstellung der Folgekosten: 
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 

Grundlagen zum Erbbaurecht 
Übersicht der Konditionen umliegender Kommunen bzw. Körperschaften 
 
 
 
 
 



Grundlagen zum Erbbaurecht (Übersicht) 
 

Was bedeutet Erbbaurecht? 

Das Erbbaurecht stellt das Recht des Erbbaurechtsnehmers dar, auf einem 

kommunalen Grundstück ein Bauwerk (Wohnhaus) zu errichten bzw. zu nutzen.  

Eigentümer des Grundstücks bleibt weiterhin die Stadt Karben.  

Der Erbbaurechtsnehmer wird Eigentümer des von ihm errichteten Bauwerks und 

kann das Grundstück für eigene Zwecke nutzen.  

Das Erbbaurecht kann durch den Erbbaurechtsnehmer vererbt und mit Zustimmung 

der Stadt Karben nach Ablauf einer initialen Haltedauer, i.d.R. 4 Jahre, veräußert 

werden.  

Geregelt werden Rechte und Pflichten in einem „Erbbaurechtsvertrag“ zwischen dem 

Erbbaurechtsnehmer und der Stadt Karben. 

 

Was kostet das Erbbaurecht? 

Für die Einräumung des Erbbaurechts sind vom Erbbaurechtsnehmer 

„Erbbauzinsen“ auf den Grundstückswert zu zahlen.  

Der zu zahlende Erbbauzins für private Nutzungen ist grundsätzlich ist er frei 

vereinbar.  

Für die Berechnung wird häufig das aktuelle Zinsniveau des Kapitalmarkts 

herangezogen, analog Baufinanzierungen.  

Bei Anpassungen des Erbbauzinses während der Laufzeit dient üblicherweise der 

vom Statistischen Bundesamt ermittelte Verbraucherpreisindex für Deutschland 

(VPI).  

Eine Anpassung ist grundsätzlich alle 3 Jahre möglich, wenn sich der Index seit der 

letzten Erhöhung des Erbbauzinses stark verändert hat.  

Die Feststellung, ob eine Anpassung des Erbbauzinses erfolgen muss, wird durch 

vorab zu bestimmende Anpassungskriterien festgelegt (Beispiel: Anpassung des 

Zinses, wenn sich der Index seit der letzten Betrachtungsperiode um 5% nach oben/ 

unten entwickelt hat). 

Auch der Index des Bruttomonatsverdiensts vollbeschäftigter Arbeitnehmer 
kann ergänzend herangezogen werden.   

 

Laufzeit des Erbbaurechts 

Für private Zwecke werden Erbbaurechtsverträge i.d.R. mit Laufzeiten zwischen 60 

und 99 Jahren abgeschlossen.  
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Was passiert nach Ablauf des Erbbaurechtsvertrages? 

Nach Ablauf des Erbbauvertrages erhält der Erbbaurechtsnehmer eine 

Entschädigung in Höhe des Verkehrswertes des Bauwerks zum Zeitpunkt des 

Erlöschens des Erbbaurechts.  

Eine weitere Möglichkeit besteht in der Verlängerung des Erbbaurechtsvertrags.  

 

Vorteile der Stadt Karben bei Einräumung von Erbbaurechten 

 

1. (Junge) Familien mit Kindern und geringem Einkommen können gezielt 

gefördert und der Traum vom eigenen Heim ermöglicht werden.  

Gute Marketingmöglichkeit – „Wir reden nicht nur, sondern machen bauen 

gezielt möglich, in einer Zeit, in der es für Familien immer schwieriger wird, 

Eigentum zu erwerben.“ 

 

2. Fortlaufende stetige Zinszahlungseingänge über lange Laufzeiten. Diese 

erhöhen das ordentliche Ergebnis der Stadt.  Erlöse aus 

Grundstücksveräußerungen sind einmaliger Natur und erhöhen das a. o. 

Ergebnis bzw. das Ergebnis im investiven Etat. 

 

3. Grundstücke bleiben langfristig im Eigentum der Stadt und können nach 

Ablauf des Erbbaurechts ggf. wieder durch die Kommune genutzt werden. 

 

4. Die Stadt kann vertraglich Einfluss auf die Bauten Gestaltung nehmen (Art, 

Umfang, Nutzung) 

 

5. Alle mit dem Grundstück verbundenen Kosten verbleiben beim 

Erbbaurechtsnehmer. 

 

6. Die Stadt hat bei Veräußerung ein Mitbestimmungsrecht 

 

7. Bodenwertveränderungen stellen stille Reserven dar 

 

8. Zur Vermeidung von Liquiditätsnachteilen könnten in Höhe der zum 

Erbbaurecht vergebenen Grundstücke ggf. Darlehen aufgenommen werden. 

Der Zins für kommunale Darlehen liegt deutlich unter dem Finanzierungssatz 

für private Bauherren. 

 

  



Nachteile der Stadt Karben bei Einräumung von Erbbaurechten 

 

1. Langfristige Liquiditätsbindung  
Die Grundstücke müssen ggf. von der Stadt erworben werden. Liquidität fließt ab.  

a. Die Stadt ist durch die Erbbaurechtsverträge langfristig an die Grundstücke 

gebunden. Sofern die Stadt gerade einen Liquiditätsüberschuss hat, kann das in 

Kaufperiode sogar ein gewünschter Effekt sein.  

b. In anderen Perioden können ggf. Liquiditätsengpässe entstehen, die dann 

über Kredite zu finanzieren sind. Allerdings könnten diese Kredite über die lfd. 

Erbbaurechtszahlungen gegenfinanziert werden. 

 

2. Zinsänderungsrisiko 
Das Risiko besteht grundsätzlich, wenn zwischen den Zinsänderungsperioden starke 

Zinsänderungen auftreten und diese erst nachgelagert weitergegeben werden 

können.  

 

 

3. Zinsausfallrisiko 
Sollten Erbbaurechtsnehmer keine Zinsen zahlen, so kann die Stadt erst nach 2 

Jahren verwerten (Veräußerung des Bauwerks zur Bedienung der ausstehenden 

Forderungen aller Gläubiger).  

Die Berücksichtigung des ersten Rangs im Grundbuch ist bei der Vertragsgestaltung 

elementar. 

 

 

4. Weitere Initialkosten 

Zusätzlich zu dem „Muster-Grundstückskaufvertrag“ muss mit einem 

Rechtanwalt/Notar ein „Muster-Erbbaurechtsvertrag“ aufgesetzt und 

Grundbucheinträge vorgenommen werden.  

 

5. Laufender Verwaltungsaufwand 

Die laufenden Zinszahlungen der Erbbaurechtsnehmer sind anzufordern und der 

Eingang zu überwachen.  

Bei ausbleibenden Zinszahlungen sind Mahnungen durchzuführen und nachfolgend 

rechtliche Schritte einzuleiten. 

Bei Verkäufen entsteht Zustimmungsbedarf der Stadt. 

 

6. Entschädigung des Erbbaurechtsnehmers nach Ablauf des 
Erbbaurechtsvertrags 

Nach Ablauf des Vertrags muss die Stadt dem Erbbaurechtsnehmer den 

Verkehrswert des Bauwerks zahlen.  Sollte die Stadt/WOBAU keine Verwendung für 

das Bauwerk haben, entstehen zusätzliche Kosten, ggf. auch für den erforderlichen 

Abriss.  
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